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1 Einleitung  

1.1 Hintergrund und Leitsätze 

Radverkehr in Deutschland gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei weisen dennoch die Länder 

sowie Gemeinden untereinander große Unterschiede auf. Um die Stärke des Fahrrads als schnelles 

und flexibles Verkehrsmittel zu fördern, muss das Radverkehrsnetz dicht geknüpft sein. Aufgrund 

der relativ geringen Siedlungsdichte ländlicher Regionen kann kein flächenmäßig attraktives ÖPNV 

Angebot sichergestellt werden. In diesem Kontext gewinnt das Fahrrad oft an Bedeutung. Fahrten 

zu zentralen Orten, Schulen oder Behördenstandorte werden häufig mit dem Fahrrad getätigt. Dies 

sichert eine individuelle, unabhängige Mobilität für junge Bevölkerungsgruppen ohne privaten Pkw 

sowie für ältere Personen. Aber auch alle anderen Bevölkerungsgruppen können, die körperlichen 

Voraussetzungen gegeben, vom Radfahren als gesundheitsfördernde und umweltbewusste Fort-

bewegung profitieren. 

In der Radverkehrskonzept für den Freistaat Sachsen 2014 wurden daher die Kommunen dazu 

aufgefordert eigene Radverkehrskonzept zu erarbeiten1. Hierfür haben sich 10 Kommunen im süd-

lichen Teil Mittelsachsens zusammengeschlossen, um gemeinsam und ergänzend zu bestehen-

den, übergeordneten Planungen ein weiterführendes Radwegekonzept zu erarbeiten. Die Planun-

gen sollen dabei neben dem touristischen Verkehr auch besonders die Belange und Anforderungen 

des Alltagsverkehrs berücksichtigen und diesem gerecht werden. Durch die Marktdurchdringung 

von Pedelecs bietet sich für die Kommunen im Silbernen Erzgebirge trotz starker Höhenunter-

schiede die Chance, den steigungsempfindlichen Alltagsradverkehr zu fördern.  

Das Radwegekonzept für die 10 Kommunen in der Region Silbernes Erzgebirge im Landkreis Mit-

telsachsen verfolgt folgende Ziele:  

Å Berücksichtigung der unterschiedlichen Ansprüche verschiedener Zielgruppen und ent-

sprechend Forcierung der Alltagsnutzung  

Å Prüfung der Qualität und Verkehrssicherheit bestehender Radwege und ðrouten 

Å Verknüpfung der Kommunen in der Gebietskulisse/ Verdichtung des Netzes  

Å Berücksichtigung des notwenigen Ausbaustandards 

Å Berücksichtigung der Anbindung touristischer Sehenswürdigkeiten (oder durch Stich 

vom Radweg zur Sehenswürdigkeit) sowie der Anbindung touristischer Hauptstrecken 

Å Interkommunale und intrakommunale Radwegekonzepte mit Betrachtung der Über-

gänge zu den jeweiligen Nachbargemeinden 

Å Erarbeitung von Vorschlägen für Raststätten & Abstellanlagen und deren Ausstattung 

Das Radwegekonzept soll dazu beitragen, die genannten Ziele umzusetzen. Das Konzept soll der 

Verwaltung helfen, zielgerichtet zu handeln und u.a. bei der Beantragung von Fördermitteln argu-

mentativ und planerisch vorbereitet zu sein. 

1.2 Gliederung und Vorgehen 

Das methodische Vorgehen zur Erarbeitung des Radwegekonzeptes orientiert sich grundsätzlich 

an den Vorgaben des Regelwerkes Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) der Forschungs-

gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) aus dem Jahr 2010. Danach fließen eine um-

fangreiche Bestandsaufnahme, die Analyse und Planung der Radverkehrsanlagen in Form eines 

Netzkonzeptes und das Abwägen der Maßnahmen (Kostenschätzung und Priorisierung) in das 

                                                      

1 vgl. SMWA 2014 
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Handlungskonzept ein (vgl. Abbildung 1). Ebenso werden weitere einschlägige Richtlinien und Re-

gelwerke verwendet sowie die rechtlichen Vorschriften durch die Straßenverkehrsordnung (StVO) 

und deren Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO) berücksichtigt.  

Es wurden mit den Bürgermesitern der Region regelmäßige Quartalsworkshops durchgeführt und 

suksessive die Träger öffentlicher Belange (TÖB) sowie Nachbargemeinden einbezogen.  

 

Abbildung 1 Vorgehen im Rahmen des Radwegekonzeptes 

BESTANDSANALYSE 

Erster Baustein des Radwegekonzeptes bildet eine umfassende Bestandsanalyse der vorhandenen 

Infrastruktur. Ziel war es, den Status quo im Planungsgebiet zu erfassen und strukturiert darzustel-

len. Dafür wurden bestehende Planungen sowie weitere relevante Informationen gesichtet und 

Schnittmengen relevanter, die Konzeption betreffender, Bereiche analysiert. Im Rahmen der Be-

standsanalyse wurden die vorhandenen und, wenn bekannt, geplanten Radverkehrsanlagen abge-

fahren und dokumentiert, um u.a. Erkenntnisse über Ausbauzustand, Führungsform oder Oberflä-

chenbelag zu erhalten und anschließend zu bewerten. Dadurch konnten Defizite im bestehenden 

Netz erkannt und benannt werden. 

Ergänzt wurden die Ergebnisse der Bestandsanalyse durch die Beteiligung der Öffentlichkeit. Über 

eine Online-Umfrage (+ergänzender schriftlicher Variante) sowie drei Workshops, wurden Belange 

der Bürgerinnen und Bürger erfasst sowie deren Ortskenntnisse genutzt. Die Analyse bildete zu-

sammen mit den Ergebnissen der Beteiligung die Grundlage für die im zweiten Schritt folgende 

Netzkonzeption. 

NETZKONZEPT 

Aufbauend auf der Bestandsanalyse wurden verschiedene Vorschläge erarbeitet, die das beste-

hende Netz verbessern und erweitern sowie Netzlücken schließen sollen. Dafür wurden die beste-

henden Radverkehrsanlagen sowie jene der Nachbargemeinden berücksichtigt und als Verbindun-

gen einbezogen. Das Netzgerüst sollte dabei überregionale Radrouten und touristische Hauptrou-

ten berücksichtigen.  

Das zu erarbeitende Zielnetz soll den Ausbau- und Verbindungsbedarf widerspiegeln. Dafür wurden 

für die einzelnen Verbindungen unterschiedliche Varianten erarbeitet, die unter verschiedenen Ge-

sichtspunkten geprüft und mit den Gemeinden sowie den Trägern öffentlicher Belange (TÖB) be-

sprochen wurden. Des Weiteren wurden die Belange der verschiedenen Interessensgruppen ge-

prüft, sodass nach Möglichkeit eine für alle Seiten akzeptable Variante gefunden wird. 

HANDLUNGSKONZEPT 

Für des Zielnetz erfolgte die Maßnahmenerstellung. Die gesammelten Maßnahmen wurden nach 

Absprache mit dem Auftraggeber und den Trägern öffentlicher Belange in einem detaillierten Maß-

nahmenplan zusammengestellt. Der Maßnahmenplan liegt als gemeinsames Konzept sowie spe-

zifisch, in Form von Kurzberichten, für die einzelnen Gemeinden vor.  

Für die einzelnen Maßnahmen erfolgten Kostenabschätzungen sowie die Recherche und Darstel-

lung geeigneter Förderprogramme. Neben der Beschreibung der Maßnahmen und der Benennung 

von wesentlichen Lösungsansätzen wurde diese nach Dinglichkeit und Realisierbarkeit priorisiert. 
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Typische Bausteine von Radverkehrskonzepten, wie Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, 

sind nicht Bestandteil des vorliegenden Konzepts. 

1.3 Kurzdarstellung Planungsraum 

Die Region Silbernes Erzgebirge befindet sich im Süden des Freistaates Sachsen und gehört antei-

lig zum Landkreis Mittelsachsen und zum Landkreis Sächsische-Schweiz Osterzgebirge. Die am 

Radwegekonzept beteiligten zehn Kommunen befinden sich in der westlichen Hälfte der Region 

Landkreis Mittelsachsen. Begrenzt wird der Planungsraum östlich vom Landkreis Sächsische 

Schweiz-Osterzgebirge, südlich von der Tschechischen Republik, westlich vom Erzgebirgskreis und 

nördlich vom restlichen Teil des Landkreises Mittelsachsen. 

Landschaftlich wurde die Region stark durch den Bergbau geprägt, was vor allem an der Vielzahl 

der heute bestehenden Kunstteiche erkennbar ist. Die größte Erhebung der Region, der Kohlberg, 

liegt mit 837 m in der Kommune Neuhausen. Es besteht im gesamten Planungsraum ein Höhen-

gefälle von 500 m2.2 

 

Abbildung 2 Untersuchungsgebiet 

Die zehn Kommunen umfassen eine Bevölkerung von 33.080 Personen. Die Gemeinde Brand-Er-

bisdorf ist die bevölkerungsreichste und am dichtesten besiedelte Gemeinde mit 9.452 gemelde-

ten Personen und einer Bevölkerungsdichte von 204 Personen pro km² (vgl. Tabelle 1). In der Re-

gion liegt die durchschnittliche Bevölkerungsdichte bei 83 Personen pro km².3 

  

                                                      

2 Vgl. GeoSN 2018 
3 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2018 
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Tabelle 1 Kommunen im Planungsraum mit Bevölkerung und Fläche4 

Kommune Gemeldete Personen Fläche in km² Bevölkerungsdichte 

Bobritzsch-Hilbersdorf 5.737 55,12 104 

Brand-Erbisdorf 9.452 46,33 204 

Dorfchemnitz 1.551 29,58 52 

Großhartmannsdorf 2.456 32,20 76 

Neuhausen 2.570 48,09 53 

Lichtenberg 2.685 33,39 80 

Mulda 2.479 43,14 57 

Rechenberg-Bienenmühle 1.860 52,66 35 

Sayda 1.777 35,30 50 

Weißenborn 2.513 22,57 111 

Gesamt 33.080 398,38  83 

Die Siedlungsstruktur des Silbernen Erzgebirges ist, typisch für den ländlichen Raum Sachsens, 

historisch gewachsen und zeigt keine große Diversität in den Formen der Besiedlung. Entlang von 

Verkehrsachsen und Verbindungsstraßen liegen die Dörfer, welche meist durch landwirtschaftlich 

bestellte Fläche, Wald oder Forst voneinander getrennt sind. Die durchschnittliche Entfernung in 

Pkw-Minuten der zehn Kommunen zum nächsten Oberzentrum (Chemnitz) beträgt ca. 50 Minuten 

und unterstreicht damit die Bedeutung des Pkw in der ländlichen Region als Fortbewegungsmittel. 

Es verlaufen im Planungsgebiet zwei West-Ost Verbindungen durch Trassen der Deutschen Bahn 

AG. So ergibt sich ein Anschluss von Chemnitz bzw. Freiberg mit S-Bahn Haltepunkten in Mulden-

hütten und Niederbobritzsch. Weiterhin verläuft eine Strecke durch Pockau zum Endpunkt in Neu-

hausen. Eine Nord-Süd Verbindung wird durch die Strecke der Freiberger Eisenbahngesellschaft 

mbH gewährleistet. Es besteht eine Zugverbindung zwischen Freiberg und Holzhau, wobei mehrere 

Orte im Planungsgebiet, wie zum Beispiel Lichtenberg und Mulda, angesteuert werden. 

Der Busverkehr im Untersuchungsgebiet wird durch den Verkehrsverbund Mittelsachsen bereitge-

stellt. In Brand-Erbisdorf ist aufgrund der Nähe zu Freiberg ein 30-Minuten-Takt vorzufinden. Im 

übrigen Untersuchungsgebiet ist die Verkehrsanbindung jedoch deutlich seltener und unregelmä-

ßig. Deshalb kann eine Radverkehrsförderung zu einer Erhöhung der Mobilität im gesamten Gebiet 

führen. In den Hinweisen zum Radverkehr außerhalb städtischer Gebiete (H RaS) wird darauf hin-

gewiesen, dass in ländlichen Räumen die stärksten Radverkehrspotenziale vorzufinden sind5. 

ÜBERGEORDNETE UND BESTEHENDE PLANUNGEN 

Für die Bearbeitung wurden im Rahmen der Bestandsanalyse verschiede bereits bestehende Kon-

zepte, Strategien und Planungen gesichtet, ausgewertet und in der weiteren Bearbeitung berück-

sichtigt. Unter anderem flossen folgende Rahmenkonzepte in die Untersuchung ein:  

Å Nationaler Radverkehrsplan 2020 

Å Radverkehrskonzeption Freistaat Sachsen 2014 und dessen Fortschreibung 2019 

Å Tourismusstrategie Sachsen 2025 

Å LEADER-Entwicklungsstrategie Silbernes Erzgebirge 2014 - 2020 

Å Touristische Radverkehrskonzeption für den Landkreis Mittelsachsen 

Å Radwegekonzeption Erzgebirgskreis 

                                                      

4 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2018 
5 Vgl. FGSV 2002, S. 5 
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1.4 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Ideen, Erfahrungen sowie Belange von den Bürgerinnen und Bürgern der beteiligten Gemein-

den wurden in den Prozess der Bestandsaufnahme einbezogen. In Form einer analog und online 

bereitgestellten Umfrage gab es die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen. Die Teilnehmenden 

hatten die Möglichkeiten Wunschrouten in eine interaktive Karte einzuzeichnen sowie vorhandene 

Gefahrenstellen und fehlende oder mangelhafte Abstellanlagen in der Karte zu verorten. Im zwei-

ten Teil der Befragung wurden die Teilnehmenden neben Angaben zu ihrer Person auch zu Fahr-

radnutzung und aktuellen Gründen einer Nicht-Nutzung oder dem Bedarf getrennt vom Kfz-Verkehr 

zu fahren befragt.  

Im Zeitraum vom 15.09. bis 31.10.2019 war der Fragebogen verfügbar. Insgesamt 436 Teilneh-

mende haben die Fragebögen genutzt, um sich aktiv einzubringen. Somit konnten von den Teilneh-

menden insgesamt 971 Wunschrouten, 264 Gefahrenstellen und 17 fehlende Abstellanlagen zu-

sammengetragen werden. Die Ergebnisse flossen in die Ausführungen dieses Berichtes ein. Ver-

weise finden sich an den betreffenden Stellen wieder. Abbildung 3 zeigt die Startseite der Online-

Umfrage. 

 

Abbildung 3 Startseite der Online-Umfrage 

Neben der Umfrage wurden drei Workshops organisiert (vgl. Tabelle 2). In den Workshops wurden 

erste Ergebnisse der Umfrage vorgestellt, das Vorgehen zur Bearbeitung des Radwegekonzeptes 

erläutert sowie einen Ausblick zu weiteren Schritten des Planungsprozesses gegeben. Im Anschluss 

an die Präsentation konnten in offener Runde Fragen gestellt werden.  

Im zweiten Teil der Workshops wurden weitere Anregungen zu fehlenden Radrouten durch aktive 

Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger an Thementischen aufgenommen. Es wurden zahlreiche Ein-

tragungen in den Karten der teilnehmenden Kommunen gemacht und miteinander diskutiert. 
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Tabelle 2 Übersicht zu den Bürgerworkshops 

Datum Ort Beteiligte Gemeinden 

12.11.2019  Dorfchemnitz Sayda, Dorfchemnitz, 

Neuhausen, Rechenberg-Bienenmühle 

18.11.2019  Lichtenberg Lichtenberg, Weißenborn,  

Bobritzsch-Hilbersdorf 

28.11.2019  Brand-Erbisdorf Brand-Erbisdorf, Mulda,  

Großhartmannsdorf 

Der gesamte Prozess der Bürgerbeteiligung wurde von der Mobilitätswerk GmbH als sehr positiv 

wahrgenommen. Seitens der Bürgerinnen und Bürger gab es eine aktive Beteiligung, sodass viele 

Inhalte aufgenommen werden konnten. 
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2 Bestandsanalyse 

2.1 Bestand der Radverkehrsrouten und -anlagen im Planungsraum 

Bei den Elementen eines Radverkehrsnetzes werden Begrifflichkeiten teils unterschiedlich verwen-

det. Die folgende Begriffsklärung dient dem Ziel eines einheitlichen Verständnisses sowie der Ab-

grenzung zu ähnlichen Begriffen.  

Tabelle 3 Unterschied von Radverkehrsanlagen/Radwegen und Radrouten/Radwanderwegen 

Begriff Bedeutung6 

Radverkehrs- 

anlage/ Radwege 

¶ Gekennzeichnet gemäß StVO (bspw. blauweißem Rundschild) 

¶ Baulich angelegt (Teil des Gehwegs / gemeinsam mit Gehweg) oder Rad-

fahrstreifen (ggf. Schutzstreifen) auf der Fahrbahn markiert 

Radrouten/ Radwan-

derwege 
¶ Ausgeschilderte Routen für Freizeit und Tourismus 

¶ Verlaufen auf Radverkehrsanlagen oder anderen Wegen/Straßen 

¶ Meist lokal/ regional bis landesweite Bedeutung 

¶ Tragen einen Namen 

Informationen zum Radverkehrsnetz im Planungsraum konnten bestehenden Planungen sowie 

Konzeptionen entnommen werden. Zudem erfolgten Abfragen für die Projektdaten (GIS-Daten) zum 

SachsenNetz Rad sowie der bestehenden Radverkehrsanlagen an B- und S-Straßen bei den jewei-

lig beauftragten Planungsbüros der Radwegekonzeption für den Freistaat Sachsen. Darüber hinaus 

wurden die Gemeinden der Gebietskulisse und Nachbarlandkreise befragt und weitere Radwege 

und ðrouten nachrichtlich aufgenommen.  

Es verläuft eine nationale D-Route durch den Planungsraum. Dabei handelt es sich um die D-Route 

Nr. 4, die Mittelland-Route. Diese verläuft teilweise auf der Radroute an der Silberstraße und durch-

quert im Planungsraum die Kommune Bobritzsch-Hilbersdorf im nördlichen Teil. Ein Überblick über 

das bestehende Radverkehrsnetz findet sich in Abbildung 4. 

                                                      

6 Vgl. adfc 2019 
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Abbildung 4 Überblick über das bestehende Radverkehrsnetz 
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2.1.1 SachsenNetz Rad 

Wesentlicher Bestandteil des Radverkehrsnetzes im Planungsraum ist das SachsenNetz Rad 

(SNR). Hierbei handelt es sich um das innerhalb der Radwegekonzeption des Freistaates Sachsen 

entwickelte touristische Radroutennetz. Das SNR soll als einheitliche und hochwertige Premium-

marke im sächsischen Radroutennetz ausgebaut werden. 

Es definiert drei Kategorien:  

Å Radfernwege (SNR I),  

Å Regionale Hauptrouten (SNR II) und  

Å Sonstige Strecken7.  

Für den Planungsraum stellt das SNR das übergeordnete Hauptroutennetz dar. In Tabelle 4 sind 

die Routen des SNR für den Planungsraum zusammengefasst aufgeführt. 

Tabelle 4 Radverkehrsnetz des SachsenNetz Rad für den Planungsraum Silbernes Erzgebirge 

 Name Durchläuft im Planungsraum 

Radfernwege  

(SNR I) 

Mulderadweg I-2 Weißenborn, Lichtenberg, Mulda,  

Rechenberg-Bienenmühle 

Radfernweg Sächsische Mittelgebirge I-6 Neuhausen, Rechenberg-Bienenmühle 

Regionale 

Hauptrouten 

(SNR II) 

Radroute an der Silberstraße II-08 Brand-Erbisdorf, Mulda, Großhartmanns-

dorf, Dorfchemnitz, Sayda, Neuhausen 

(Meißen-Osterzgebirge)8 II-16 Bobritzsch-Hilbersdorf 

Striegistal-Radroute II-26 Brand-Erbisdorf 

Talsperrentour II-62 Großhartmannsdorf, Lichtenberg 

Sonstige Stre-

cken 

Haben keine Namen, ergänzend Abschnitte in Neuhausen 

2.1.2 Touristisches Radwegekonzept des Landkreises Mittelsachsen 

Für die Fortschreibung des touristischen Radwegekonzeptes des Landkreises Mittelsachsen wur-

den verschiedene Hauptrouten konzipiert. Dem touristischen Netzkonzept liegt das Zentrale-Orte-

Prinzip und die Anbindung an touristische Ziele sowie das SNR zugrunde. Dabei wurden 19 Haupt-

routen erarbeitet, wovon drei durch den Planungsraum führen (vgl. Tabelle 5). 

Zudem wurden weitere Nebenrouten aufgenommen, welche in der Konzeptfortschreibung nur 

nachrichtlich aufgenommen wurden. Diese entstanden aus Meldungen bzw. als Verbindungsvor-

schläge der Kommunen, d.h. Radverkehrsanlagen oder wegweisende Beschilderung sind nur teil-

weise oder gar nicht auf diesen Verbindungen vorhanden. 

Hinzu kommen die Verbindungen der Radwegekonzeption des Erzgebirgskreises, welche den Pla-

nungsraum durchlaufen. Hierbei handelt es sich um die ăReiterlein Tourenò. 

  

                                                      

7 Vgl. SMWA 2014 & SMWA 2019 
8 Klammer nur bei Arbeitsbezeichnung 
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Tabelle 5 Vorgeschlagene regionale Haupt- und Nebenrouten der touristischen Radwegekonzeption des LK Mit-

telsachsen 

 Verbindung Beschreibung 

Hauptrouten Frankenberg ð 

Brand-Erbisdorf 
¶ West-Ost-Verbindung 

¶ Verbindung dreier SNR Routen, welche in Süd-Nord-Verbin-

dung verlaufen 

¶ Verbindung der Grundzentren Frankenberg, Oederan u. 

Brand-Erbisdorf 

¶ Touristisches Hauptziel: Miniaturausstellung Klein  

Erzgebirge 

Frauenstein ð 

Muldental  
¶ Verbindung zwischen Grundzentrum Frauenstein und der  

regionalen Hauptroute Meißen-Osterzgebirge zum  

Mulderadweg 

Mulda - Sayda ¶ Verbindung zwischen Mulderadweg und Radweg an der  

Silberstraße 

¶ Touristisches Hauptziel: Walderlebnishütte Blockhausen 

Nebenrouten  

(nachrichtlich 

erfasst 

Blockhausen - 

Holzhau 
¶ Verbindung zwischen Route Mulda ð Sayda und Radfernweg 

Sächsisches Mittelgebirge 

¶ Anbindung an Radfernweg Sächsisches Mittelgebirge 

Lichtenberg - 

Bobritzsch 
¶ Verbindung zwischen Mulderadweg in Lichtenberg und Route 

Meißen ð Osterzgebirge in Oberbobritzsch 

¶ Schließung Großer Netzmasche und Anbindung an Landkreis 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 

Pockau -  

Muldental 
¶ Verbindung zwischen Mulda ð Sayda und der Talsperrentour 

¶ Anbindung des Grundzentrums Pockau-Lengefeld an der 

Radroute an der Silberstraße 

Routen des 

RWK Erzge-

birgskreises 

(nachrichtlich 

erfasst) 

Radtour ăRotes 

Reiterleinò 
¶ Verbindung zwischen Radfernweg Sächsisches Mittelgebirge, 

Radroute an der Silberstraße, Flöhatalradweg und Route 

Mulda ð Sayda 

¶ Aus Radwegekonzeption Erzgebirgskreis -  

bereits bestehende Route, vollständig ausgeschildert 

¶ Sonstiges Routennetz (nachrichtlich erfasst) 

Radtour 

òBlaues Reiter-

leinó 

¶ Rundtour: Olbernhau - Blumenau - Neusorge - Dörnthal - 

Voigtsdorf - Blockhausen - Dorfchemnitz - Friedebach - Sayda 

- Oberheidersdorf - Hand - Hüttengrund - Saigerhütte - Preiß-

lerberg - Olbernhau 

¶ Aus Radwegekonzeption Erzgebirgskreis -  

bereits bestehende Route 

¶ Sonstiges Routennetz (nachrichtlich erfasst) 

Zudem soll die geplante Mountainbike-Route, die 8000er Blocklinie, im Planungsraum angeschlos-

sen werden. 

Im Rahmen des Radwegekonzeptes für zehn Kommunen in der Region Silbernes Erzgebirge im 

Landkreis Mittelsachsen wurden die bestehenden Radverkehrsanlagen, ohne das SNR, abgefah-

ren und analysiert. Die Daten des SNR sowie Radverkehrsanlagen an B- und S-Straßen wurden 

durch die jeweiligen Planungsbüros zur Verfügung gestellt und konnten entsprechend berücksich-

tigt werden, jedoch werden nur teilweise Maßnahmen für die Routen des SNR entwickelt.  
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2.2 Bedürfnisse der Zielgruppen 

Damit das Radwegenetz den Bedürfnissen von Nutzerinnen und Nutzern entspricht, muss bereits 

in der Konzeptionierung ein genaues Bild der Zielgruppen erarbeitet werden. In den H RaS sind die 

notwendigen und die wünschenswerten Anforderungen wichtiger Zielgruppen aufgeführt (vgl. Ta-

belle 6). Unterschieden wird dabei zwischen Alltagsradverkehr (Kinder/Jugendliche, Erwachsene, 

Ältere Menschen) und Freizeitradverkehr (Radtourismus, Sportradfahren und Mountainbiken). Die 

Zusammenhänge sind in Tabelle 6 dargestellt. 

Tabelle 6 Spezielle Anforderungen wichtiger Nutzergruppen9 

Anforderung 

Alltagsradverkehr Freizeit / Tourismus 

Kinder / Ju-

gendliche 

Erwach-

sene 

Ältere Men-

schen 

Radtou-

risten 

Sportrad-

fahrende 

Mountain-

bikende 

Soziale Sicherheit ƴ ƴ ƴ Ǐ   

Trennung vom Kfz-

Verkehr 
ƴ Ǐ ƴ ƴ  Ǐ 

Geringe Umwege ƴ ƴ Ǐ    

Ebene, gut befes-

tigte Oberfläche 
ƴ ƴ ƴ  ƴ  

Zweispurig befahr-

bar (z.B. durch Anhä-

nger) 

 ƴ Ǐ ƴ   

Landschaftliches Er-

lebnis 
   ƴ  Ǐ 

Hohe Fahrgeschwin-

digkeit 
    ƴ  

Unbefestigte Tras-

sen 
     ƴ 

Steigungs- und Ge-

fällestrecke 
     ƴ 

Wegweisung Ǐ Ǐ Ǐ ƴ  ƴ 

ƴ = sehr wichtig,  Ǐ = anzustreben 

Bei Kindern und Jugendlichen kann die eigenständige Nutzung des Rades die Gesundheit und die 

Selbstständigkeit fördern. Weiterführende Schulen haben insbesondere in ländlichen Räumen ein 

großes Einzugsgebiet. Die Sicherung des Radverkehrs am Wohnort sowie zwischen Wohnort und 

Schule bzw. Freizeiteinrichtungen ist deshalb die zentrale Anforderung. 

Für Erwachsene ist ein attraktives Radverkehrsnetz, das die Wohnorte insbesondere mit Einkaufs- 

und Freizeitbereichen verbindet, erwünscht. Freizeitaktivitäten und Versorgung entsprechen insge-

samt etwa 60 % aller Tätigkeiten außer Haus10. Das heißt, dass dort ein deutliches Potenzial an 

Wegen liegt, die mit dem Rad zurückgelegt werden können.  

Ältere Menschen fahren meist innerorts, um den täglichen Einkauf zu erledigen oder Bekannte zu 

besuchen. Ihre Fahrweise ist dabei eher vorsichtig und langsam. Besonders wichtig ist für sie eine 

ebene und glatte Oberfläche, die die Befahrbarkeit erleichtert. Außerdem benötigen sie sozial si-

chere Radwege. Viele ältere Menschen ziehen eine Trennung vom Kfz-Verkehr vor. 

                                                      

9 Vgl. FGSV 2002, S. 6 
10 Vgl. FGSV 2002, S. 6 
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Die Besonderheit von touristisch Radfahrenden ist, dass es sich um Menschen jeden Alters han-

deln kann. Sie alle verfolgen das Ziel, sich zu bewegen, dabei die Landschaft zu genießen und 

Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Ihre Wege unterscheiden sich von denen des Alltagsradver-

kehrs, da meist der Weg das Ziel ist. Dabei wird eine gute und lückenlose Wegweisung erwartet. 

Eine besondere Gruppe mit eigenen Bedürfnissen bilden zudem Menschen auf Radfernwanderun-

gen. Sie möchten möglichst schnell vorankommen und erwarten deshalb umwegarme und überre-

gionale Radverkehrsverbindungen. Außerdem ist das Passieren von Ortschaften für Verpflegung 

und Übernachtungen ein wichtiger Punkt. 

Sportradfahrende sind mit deutlich höheren Geschwindigkeiten als die übrigen Radverkehrsgrup-

pen unterwegs. Dabei legen sie auch längere Strecken zurück. Diese verlaufen meist über Land-

straßen mit guter Fahrbahnqualität und möglichst geringem Kfz-Verkehrsaufkommen.  

Personen auf Mountainbike stehen teilweise im Interessenkonflikt mit den oben genannten Perso-

nengruppen. Sie sind gern querfeldein unterwegs und begrüßen Strecken mit Gefälle und Steigun-

gen. Um die Personengruppen zu trennen und ein Zerfahren von wassergebundenen Decken sowie 

ein Einfahren in ökologisch sensible Bereiche zu verhindern, sollten separate Trassen angeboten 

werden11. 

RELEVANTE ZIELGRUPPEN IM UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Der Schwerpunkt dieses Radwegekonzeptes liegt, neben dem touristischen Radverkehr, beson-

ders auf dem Alltagsradverkehr. Es muss somit auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen, 

Erwachsenen sowie der älteren Menschen eingegangen werden. Eine besondere Rolle spielt dabei 

die Schulwegsicherung. Insgesamt ist das Ziel ein ausreichend dichtes Radwegenetz für den All-

tagsradverkehr zu schaffen.  

Der touristische Radverkehr im Untersuchungsgebiet soll zudem weiter gefördert werden. Dabei 

soll an den bestehenden touristischen Radrouten (vgl. Kapitel 2.1) angeknüpft werden, um u.a. 

ergänzende Verbindungen zu schaffen. Somit wird das Alltagsradwegenetz auch auf geeignete Rou-

ten für Radverkehr in Freizeit und Tourismus untersucht und um geeignete Alternativrouten erwei-

tert. Zudem wurde von den verantwortlichen Akteuren genannt, dass ein einfaches Radfahren, ne-

ben den touristischen Sportstrecken, möglich sein sollte. Dabei sollen entsprechend Kinderfreund-

lichkeit und Verkehrssicherheit Berücksichtigung finden. 

Laut der Tourismusstrategie des Freistaates Sachsen 202512 ist der Erhalt und Ausbau des beste-

henden Wegenetzes sowie eine hohe einheitliche Qualität und Attraktivität sehr wichtig. Eine be-

sondere Rolle im Gebiet spielen außerdem die Mountainbiker, da die Topographie des Planungs-

gebietes sehr geeignet ist. Mit der 8000er Blocklinie wird ein entsprechendes Angebot geschaffen. 

Der Anschluss dieser Strecke an das Untersuchungsgebiet ist deshalb ebenfalls ein Punkt, der in 

der Netzkonzeption berücksichtigt wird. 

Im nächsten Arbeitspaket, der Netzkonzeption, werden die genannten Anforderungen soweit wie 

möglich berücksichtigt. Es gilt allerdings: Ein Radverkehrsnetz sollte für alle Nutzergruppen eine 

attraktive und verkehrssichere Infrastruktur vorhalten, damit das Verkehrsverhalten für alle Ver-

kehrsteilnehmende abschªtzbar ist und regelwidriges Verhalten nicht ăprovoziertò wird13. 

                                                      

11 Vgl. FGSV 2002, S. 6f. 
12 Die Tourismusstrategie des Freistaates Sachsen 2025 (SMWA 2019a) betont die Wichtigkeit der Konzentration von Mittel und Res-

sourcen auf den Erhalt und den Ausbau des bestehenden Wegenetzes sowie von Angeboten hoher einheitlicher Qualität und Attrak-

tivität 
13 Difu 2018 
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2.3 Befahrung und Auswertung der Bestandsradrouten und -wege 

Radverkehrsanlagen im Bestand stellen das Fundament in der Erarbeitung eines Radwegekonzep-

tes dar. Um Aussagen zur Befahrbarkeit und weiteren Attributen der einzelnen Routen zu treffen, 

wurden Bestandsrouten sowie ausgewählte in Planung befindliche bzw. in Konzeptionen aufgegrif-

fene Verbindungen mit dem Fahrrad befahren. Das SachsenNetz Rad wurde dabei nicht erfasst, 

hier wurden uns durch die jeweiligen Planungsbüros die aktuellen Daten zur Verfügung gestellt14.  

Die Befahrung wurde im Oktober 2019 durchgeführt. Es wurden Angaben u.a. zur Oberflächenqua-

lität sowie dessen Belag, zu Führungsformen, Barrieren und Gefahrenstellen aufgenommen. Zu-

dem wurden die bestehenden Fahrradabstellanlagen und deren Ausführung erfasst. Die Bewertung 

der Befahrbarkeit wurde anhand der Vorgaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr vor-

genommen. Die Einteilung der Abschnitte erfolgte in den drei Qualitätsstufen gut, neutral und 

schlecht.  

Es wurden sowohl visuelle als auch messtechnische Daten erhoben und anschließend bewertet. 

Durch die georeferenzierte Erfassung der Daten konnten diese im Anschluss genau lokalisiert und 

somit kartiert werden. Insgesamt wurden ca. 128 km des Straßen- und Wegenetzes befahren und 

kartiert. Ergänzt wurden diese durch weitere 132 km des SachsenNetz Rad, sodass insgesamt 260 

km Befahrungsdaten zur Bewertung bereitstehen. 

2.3.1 Führungsformen 

Welche Führungsform für den Radverkehr geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und 

hat wesentliche Auswirkung auf die Akzeptanz und Verkehrssicherheit der potentiellen Nutzungs-

gruppen. Dabei wird zwischen Radverkehrsführungen innerorts und außerorts unterschieden. Da 

im Rahmen des Radwegekonzeptes insbesondere die Verbindungen zwischen den Orten und Kom-

munen gestärkt werden sollen, stellen die Außerortsverbindungen einen bedeutenden Anteil dar.  

2.3.1.1 Planungsgrundlage Führungsform außerorts 

Außerorts ist die Führung des Radverkehrs von der Entwurfsklasse der Landstraße (EKL) abhängig. 

Diese werden in der Richtlinie für die Anlagen von Landstraßen RAL definiert und in vier Klassen 

unterteilt. Die Klassen unterscheiden sich bspw. im Fahrbahnquerschnitt, der Planungsgeschwin-

digkeit sowie der verwendeten Leitlinie. Eine kurze Zusammenfassung der verschiedenen EKL be-

findet sich im Anhang. Tabelle 7 beschreibt die zu verwendende Radverkehrsführung für die ein-

zelnen EKL. 

Tabelle 7 Radverkehrsführung an Landstraßen bei verschiedenen Entwurfsklassen15 

Entwurfsklasse 

nach den RAL 

Betriebsform Führung des  

Radverkehrs 

Hinweise 

EKL 1 Kraftfahrstraße Straßenunabhängig Keine besonderen Hinweise 

EKL 2 Allgemeiner 

Verkehr 

Straßenunabhängig o-

der fahrbahnbeglei-

tend 

Keine besonderen Hinweise 

EKL 3  Allgemeiner 

Verkehr 

Fahrbahnbegleitend o-

der auf der  

Fahrbahn 

Fahrbahnbegleitend bei: 

¶ DTV > 2.500 Kfz/24h (100 km/h)  

¶ DTV > 4.000 Kfz/24h (70 km/h) 

¶ Besonderer Netzbedeutung 

EKL 4 Allgemeiner 

Verkehr 

Auf der Fahrbahn Sollte eine besondere Netzbedeutung 

vorliegen, kann ein fahrbahnbegleiten-

der Radweg sinnvoll sein 

                                                      

14 Das SachsenNetz Rad wurde im Zuge der Radwegekonzeption für den Freistaat Sachsen durch das Planungsbüro Gringer Lehmann 

& Partner befahren. Im Zuge der Fortschreibung des Radwegekonzeptes hat das Planungsbüro ISUP Dresden diese Daten aktualisiert. 
15 Vgl. ebd., S. 66 
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Wie Tabelle 7 zeigt, kann eine besondere Netzbedeutung dazu führen, dass der Radverkehr fahr-

bahnbegleitend anstatt im Mischverkehr geführt werden sollte. Zu einer besonderen Netzbedeu-

tung zählt zum einen die Nutzung einer Strecke als Schulweg, da in diesem Fall ein besonderer 

Schutz des Radverkehrs notwendig wird. Zum anderen kann es sich bspw. auch um eine wichtige 

Route des touristischen Radverkehrs handeln. Des Weiteren können die Grenzwerte bei ungünsti-

gen Radbedingungen angepasst werden. Das betrifft zum Beispiel Strecken mit Steigungen größer 

4 % oder einer unübersichtlichen Linienführung. Wobei dies im Planungsraum sehr häufig der Fall 

ist. 

2.3.1.2 Planungsgrundlage Führungsform Innerorts 

Im Wesentlichen hängt die Wahl der Radverkehrsführung von der Geschwindigkeit und der Ver-

kehrsstärke des Kfz-Verkehrs ab. In den ERA werden dafür verschiedene Belastungsbereiche defi-

niert, anhand derer dann die geeignete Führungsform gewählt wird. Die folgende Abbildung 5 zeigt 

die Belastungsbereiche in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und der Verkehrsstärke des Kfz-

Verkehrs. Dabei gelten keine harten Trennlinien zwischen den Belastungsbereichen16. 

 

Abbildung 5 Belastungsbereiche für die Wahl der Radverkehrsführung17 

Die Abbildung zeigt, dass der Radverkehr bei Geschwindigkeiten von bis zu 30 km/h meist im 

Mischverkehr geführt werden kann. Auch bei einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h ist eine 

Führung im Mischverkehr möglich, wenn die Kfz-Verkehrsstärke in der Spitzenstunde höchstens 

400 Kfz/h beträgt. Bei höheren Verkehrsstärken werden weitere Angebote für den Radverkehr not-

wendig. 

 

 

 

 

                                                      

16 Vgl. FGSV 2010, S. 19 
17 Vgl. ebd., S. 66 

Belastungsbereiche  

I = Führung im Mischverkehr 

II = Führung auf Schutzstreifen, 

Gehweg mit ăRadfahrer freiò oder 

Radweg ohne Benutzungspflicht 

III = Führung auf Radfahrstreifen, 

Radweg oder gem. Geh- und Rad-

weg  

IV = Trennung vom Kfz-Verkehr ist 

unbedingt notwendig 
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2.3.1.3 Auswertung der aufgenommenen Führungsformen im Untersuchungsgebiet 

Abbildung 6 fasst die aufgenommenen Führungsformen im Untersuchungsgebiet zusammen. 

 

Abbildung 6 Führungsformen der Radverkehrsinfrastruktur 

Bereits in der Karte zu erkennen ist, dass viele Strecken des Radwegenetzes aktuell im Mischver-

kehr (orange, rosa, rot) geführt werden. Die genauen Anteile sind in Tabelle 8 zusammengefasst. 

Tabelle 8 Anteile der Führungsformen des Radverkehrs im Untersuchungsgebiet 

Führungsform Anteil 

Gehweg, Radfahrer frei 2,8 % 

Gemeinsamer Geh- und Radweg 11,9 % 

Getrennter Geh- und Radweg 0,1 % 

Für Kfz-Verkehr gesperrt (z.B. Forstwege) 28,3 % 

Mischverkehr bis 50 km/h 45,3 % 

Mischverkehr bis 70 km/h 0,8 % 

Mischverkehr bis 100 km/h 10,8 % 

Die Befragung der Bürgerinnen und Bürger hat ergeben, dass sich fast alle Teilnehmenden eine 

Trennung vom Kfz-Verkehr wünschen. Dies steht im Gegensatz dazu, dass der Radverkehr auf über 

55 % des Bestandsradwegenetzes im Mischverkehr gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr geführt wird. 

Insbesondere die Führung im Mischverkehr bei Kfz-Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h ist nur 

bei geringen Kfz-Verkehrsstärken von weniger als 2.500 Kfz/24h zulässig (vgl. Tabelle 7). 

Damit Menschen das Rad nutzen, müssen diese sich sicher im Straßenraum fühlen. Die subjektiv 

wahrgenommene Sicherheit spielt eine sehr große Rolle. Durch die Befragung der Bürgerinnen und 

Bürger konnte eine genaue Einschätzung der Bedürfnisse und Empfindungen dieser erhalten wer-
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den. Es gibt den großen Wunsch der Trennung vom Kfz-Verkehr. Durch die sehr bewegte Topogra-

phie sowie kurvenreicher Straßen im Untersuchungsgebiet stellt die Führung des Radverkehrs im 

Mischverkehr oft keine geeignete Umsetzung dar. Umso mehr müssen verschiedene Varianten der 

Streckenführung in der Netzkonzeption erarbeitet sowie untersucht und bewertet werden. Inner-

halb der Radfahrenden finden sich verschiedene Anforderungen und Bedürfnisse, die so weit wie 

möglich berücksichtigt werden sollten.  

2.3.2 Oberflächen der Radverkehrsinfrastruktur 

Im Zuge der Befahrungen wurden die Oberflächen des Radwegenetzes aufgenommen. Es wurde 

sowohl das Material als auch die Qualität der Oberfläche erfasst. 

OBERFLÄCHENBELAG 

Abbildung 7zeigt, welches Fahrbahnmaterial auf den Strecken des Radverkehrsnetzes vorzufinden 

ist. 

 

Abbildung 7 Fahrbahnmaterial und Relief im Planungsgebiet 

Die Anteile der verschiedenen Materialien sind in Tabelle 9 zusammengefasst: 
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Tabelle 9 Anteile der verschiedenen Fahrbahnmaterialen 

Fahrbahnmaterial Anteil 

Asphalt 73,9 % 

Beton 0,0 % 

Pflaster 3,3 % 

Wassergebundene Deckschicht (Steine, Schotter) 17,6 % 

Ungebundene Deckschicht (Gras, Wald- und Feldwege) 5,2 % 

Für Radverkehrsanlagen können verschiedene Materialien verwendet werden. Die grundlegenden 

Anforderungen wie ein geringer Rollwiderstand, hohe Griffigkeit und Allwettertauglichkeit werden 

am besten durch Asphalt erfüllt. Es kommen jedoch auch andere Materialien in Frage. Insbeson-

dere auf Wegen abseits der Straße in der Natur können Deckschichten ohne Bindemittel Vorteile 

bringen. Deren Nutzung beschränkt sich jedoch auf Wege mit einer Längsneigung kleiner 5 %. 

Diese Bedingung führt insbesondere in einem Gebiet wie dem Silbernen Erzgebirge mit einem to-

pographisch bewegten Raum zu Herausforderungen. Bei einem Neubau muss die Wahl des Fahr-

bahnmaterials deshalb sorgfältig abgewogen werden. 

OBERFLÄCHENQUALITÄT  

Im erhobenen Bestandsradwegenetz wird der Großteil der Routen (über 70 %) auf Asphalt geführt. 

Das liegt daran, dass der überwiegende Teil der Routen im Mischverkehr geführt wird (vgl. Tabelle 

8). Nachfolgend werden die aufgenommenen Fahrbahnqualitäten näher betrachtet (vgl. Abbildung 

8). 

 

Abbildung 8 Fahrbahnqualität und Relief des Planungsgebietes 
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Die Oberflächenqualität der Verkehrsanlagen hat nicht nur einen Einfluss auf den Fahrkomfort, 

sondern auch auf die Verkehrssicherheit18.  Dies bestätigte sich auch in den Befragungen der Bür-

gerinnen und Bürger. Diese haben bei der Befragung Defizite in der Qualität der Oberfläche auch 

als Gefahrenstellen identifiziert (vgl. Kapitel 1.4 und Kapitel 2.6.2). 

Aus Abbildung 8 geht hervor, dass weite Strecken des Radverkehrsnetzes bereits eine gute Fahr-

bahnqualität aufweisen. Dieses sehr positive Bild über das Netz wird jedoch dadurch verfälscht, 

dass es einen so großen Anteil an Radverkehrsführungen im Mischverkehr gibt. Auf diesen Stre-

ckenabschnitten handelt es sich meist um eine Fahrbahn aus Asphalt, die daher auch meist eine 

gute Qualität aufweist. Die genauen Anteile der drei Fahrbahnqualitätsstufen gut, neutral und 

schlecht sind in Tabelle 10 kurz dargestellt: 

Tabelle 10 Anteile der Fahrbahnqualitätsstufen 

Fahrbahnqualitätsstufe Anteil 

Gut 54,9 % 

Neutral 35,0 % 

Schlecht 10,1 % 

Trotz des hohen Anteils an qualitativ guten Fahrbahnoberflächen, gibt es Handlungsbedarf. Ten-

denziell soll, soweit möglich, eine Verlagerung der Radverkehrsführungen vom Mischverkehr hin zu 

geeigneten eigenen Radverkehrsanlagen bzw. gemeinsamen Verkehrsanlagen mit dem Fußver-

kehr geschehen. Dies führt dazu, dass vermutlich Strecken in das Radverkehrsnetz aufgenommen 

werden, die sich nicht in einem tadellosen Zustand befinden. Um die Akzeptanz der Wege, die sich 

abseits der Straßen befinden, zu erhöhen, sollten Radfahrende auch dort eine gute Fahrbahnqua-

lität vorfinden. Im Allgemeinen können Personen eher dazu bewegt werden, das Rad zu nutzen, 

wenn die Infrastruktur eine sichere und angenehme Nutzung ermöglicht. Somit liegt es auch an der 

Qualität der Verkehrsanlage, ob sich Menschen für oder gegen das Rad entscheiden. 

2.4 Bestand an Abstellanlagen  

Im Untersuchungsgebiet gibt es zurzeit nur sehr wenige öffentlich zugängliche Abstellanlagen (z.B. 

Abbildung 9 bis Abbildung 11). Es handelt sich dabei häufig um Vorderradhalter ð besser bekannt 

als sogenannte Felgenkiller. Diese entsprechen nicht den derzeitigen Anforderungen an die Sicher-

heit beim Fahrradparken. Sie bieten keine ausreichende Standfestigkeit, was dazu führt, dass die 

Räder bei Wind oder Berührung umfallen und gegebenenfalls beschädigt werden. Mountainbikes 

oder Pedelecs haben häufig breitere Reifen, für die die Vorderradhalter zu schmal sind. Außerdem 

ist es nicht möglich, sowohl das Laufrad, als auch den Rahmen anzuschließen, sodass kein ausrei-

chender Diebstahlschutz gegeben ist. Besser geeignet wären sogenannte Anlehnbügel, wie sie 

auch an der E-Bike Ladestation auf dem Schwartenberg installiert wurden (Abbildung 11, sowie 

Kapitel 4.2). 

                                                      

18 Vgl. FGSV 2010, S. 76 
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Abbildung 9 Vorderradhalter am Bernhard-von-Cotta-

Gymnasium in Brand-Erbisdorf 

 
Abbildung 9 Mobile Vorderradhalter am Sportplatz Neu-

hausen 

 
Abbildung 10 Aktuelle Situation am Bahnhof Nieder-

bobritzsch: Räder werden am Geländer der Unterfüh-

rung befestigt 

 
Abbildung 11 E-Bike Ladestation auf dem Schwarten-

berg 

Wir haben aus den Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürgern bei den Workshops mitgenom-

men, dass für die Verbesserung der Radinfrastruktur Abstellanlagen zunächst eine untergeordnete 

Rolle spielen. Wichtiger sei es derzeit, die Wegeinfrastruktur zu verbessern. Wir berücksichtigen 

diese Ansichten und nehmen diese in das Konzept auf, indem wir im Kapitel 4.2 zwar Standor-

tempfehlungen für Abstellanlagen geben, diese jedoch in der Maßnahmenübersicht niedriger prio-

risieren. 

2.5 Wegweisende Beschilderung 

Die wegweisende Beschilderung wurde ebenfalls während der Befahrung erfasst. Sie ist für den 

touristischen Verkehr, insbesondere für Personen auf Radfernwanderungen, relevant. Für die Bür-

gerinnen und Bürger der Gebietskulisse ist die Priorität der Beschilderung hingegen eher gering, 

da diese sich in der Region gut auskennen. 

Im Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr wird darauf hingewiesen, dass 

Routen abseits des Hauptstraßennetzes meist nur erkennbar sind, wenn eine entsprechende weg-

weisende Beschilderung vorhanden ist. Nur dadurch werden Radfahrende, die auf ihren gewohnten 

Routen unterwegs sind überhaupt auf das neue Angebot aufmerksam. Positiv hinzu kommt, dass 
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neue Beschilderungen auch der Öffentlichkeitsarbeit dienen, indem sie verdeutlichen, dass Maß-

nahmen für den Radverkehr umgesetzt werden19. 

Die wegweisende Beschilderung der vorhandenen Radfernwege (Mulderadweg, Radfernweg Säch-

sische Mittelgebirge) befindet sich in einem guten Zustand. Bei den regionalen Hauptradrouten des 

SachsenNetz Rad sind schon teilweise Wegweisungen vorhanden. Ende 2020 soll die Beschilde-

rung für das SNR ausgeschrieben werden, sodass die Erstbeschilderung für das SNR durch die 

LASuV erfolgen wird. Die restlichen Routen sind hingegen sehr lückenhaft beschildert. Außerdem 

befindet sich die Beschilderung teilweise in einem schlechten Zustand.  

 
Abbildung 12 Nicht-FGSV-konforme Wegweiser bei 

Brand-Erbisdorf 

 
Abbildung 14 Pfeilwegweiser in Weißenborn 

 
Abbildung 15 Zwischenwegweiser bei Neuhausen (SNR) 

 

2.6 Unfallanalyse und Verkehrssicherheit 

Um die Verkehrssicherheit in einem Gebiet einzuschätzen, können verschiedene Untersuchungen 

durchgeführt werden. Im ersten Schritt bietet sich eine Analyse der Unfalldaten an. Diese werden 

durch die Polizei erfasst und von der zuständigen Polizeidirektion bereitgestellt. Da es jedoch eine 

hohe Dunkelziffer insbesondere beim Radverkehr, also nicht gemeldete Unfälle, gibt, wurden die 

Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Beteiligung in Form einer Umfrage sowie Workshops zu 

Gefahrenstellen in der Region befragt. So können neben den Unfallorten weitere Problempunkte 

durch die Bürger aufgezeigt und verortet werden. Diese Gefahrenstellen wurden außerdem, soweit 

sie sich auf der Route befanden, bei der Befahrung besonders berücksichtigt. 

                                                      

19 Vgl. FGSV 1998, S. 5 
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2.6.1 Unfallanalyse 

Die Analyse des Unfallgeschehens erfolgte anhand der Unfalldaten für die Jahre 2016-2018, die 

von der Polizeidirektion Chemnitz bereitgestellt wurden. Die Polizei verfügt über Unfalltypensteck-

karten, in denen die Daten standardisiert gespeichert sind. Die Auswertung wurde nach dem Merk-

blatt zur örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen der FGSV vorgenommen20. 

Im Rahmen der Analyse wurde das Untersuchungsgebiet auf Unfallhäufungen untersucht. Dabei 

wurden außerdem die Unfalltypen und die Unfallkategorien genauer betrachtet. Der Unfalltyp be-

schreibt den auslösenden Verkehrsvorgang, zum Beispiel Unfälle beim Abbiegen oder im Längsver-

kehr. Die Unfallkategorie beschreibt dagegen den größten entstandenen Schaden des Unfalls, wie 

zum Beispiel der Unfall mit Leichtverletzten. Unterschieden wird dabei in Unfälle der Kategorie 1 

bis 621. Betrachtet wurden ausschließlich Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung. Es handelt sich da-

bei nur sehr selten um Sachschadensunfälle, da Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung meist eine 

schwerere Unfallfolge aufweisen. Deshalb wurde die Analyse auf die Unfälle mit Personenschaden 

(Kategorie 1-3) der letzten drei Jahre beschränkt.  

In diesem Zeitraum wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt 32 Unfälle mit Personenschaden 

mit einer Radverkehrsbeteiligung aufgenommen. Unfälle der Kategorie 1, also Unfälle mit Getöte-

ten, gab es in diesem Zeitraum nicht. 

ZEITLICHE ENTWICKLUNG 

Über die untersuchten drei Jahren konnte in der Entwicklung der Anzahl der Unfälle keine eindeu-

tige Tendenz erkannt werden. Bei der vergleichenden Betrachtung der Unfälle nach Unfallkategorie 

konnte jedoch festgestellt werden, dass der Anteil an Unfällen mit Schwerverletzten (U(SV) = Kat. 

2) im Jahr 2018 im Vergleich zu den Vorjahren von ca. 25 % (2016,2017) auf über 60 % (2018) 

deutlich zugenommen hat (vgl. Abbildung 13). 

 

Abbildung 13 Entwicklung des Anteils der Unfälle mit Schwerverletzen (2016-2018) 

Es gibt somit einen deutlichen Handlungsbedarf, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. 

                                                      

20 Vgl. FGSV 2012a 
21 Kat. 1 = Unfälle mit Getöteten, Kat. 2 = Unfälle mit Schwerverletzten, Kat. 3 = Unfälle mit Leichtverletzten, Kat. 4 = schwerwiegender 

Unfall mit Sachschaden (mind. 1 Kfz nicht mehr fahrbereit), Kat. 5 = sonstiger Unfall mit Sachschaden, Kat. 6 = schwerwiegender 

Unfall mit Sachschaden unter Einfluss berauschender Mittel 
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UNFALLURSACHEN UND UNFALLTYPEN 

Die hªufigsten Unfallursachen vonseiten der Radfahrenden waren ăVerstºÇe gegen das Rechts-

fahrgebotò sowie ăNicht angepasste Geschwindigkeitò. Bei den weiteren am Unfall beteiligten Ver-

kehrsteilnehmenden konnten ăFehler beim Einfahren in den flieÇenden Verkehrò und das ăNicht-

beachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichenò als hªufigste Unfallursachen festgestellt 

werden. Bei der Betrachtung der Unfalltypen22 fªllt auf, dass der ăEinbiegen/Kreuzen-Unfallò (Typ 

3) der hªufigste Unfalltyp ist, gefolgt von ăFahrunfªllenò (Typ 1). Die Hªufigkeit der verschiedenen 

Unfalltypen ist in Abbildung 14 dargestellt. 

 

Abbildung 14 Häufigkeiten der verschiedenen Unfalltypen (2016-2018) 

Diese Unfalltypen finden sich in den Unfallursachen wieder. So handelt es sich bei einem Fehler 

beim Einfahren in den fließenden Verkehr und beim Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Ver-

kehrszeichen meist um Einbiegen/Kreuzen-Unfälle. Die Unfallursachen deuten außerdem darauf 

hin, dass Radfahrende in diesen Fällen nicht erwartet bzw. gesehen wurden. Im Falle der Unfallur-

sachen der Radfahrenden fällt auf, dass einige Unfälle auf Fahrfehler zurückzuführen sind, wie 

bspw. durch nicht angepasste Geschwindigkeit und es sich somit um Fahrunfälle (Unfalltyp 1) han-

delt. Außerdem deuten die Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot darauf hin, dass keine geeignete 

Radverkehrsführung für den Radverkehr vorhanden ist. 

UNFALLHÄUFUNGEN 

Neben den Unfalltypen und der zeitlichen Entwicklung des Unfallgeschehens wurde das Gebiet 

auch auf Unfallhäufungen untersucht, da es in diesem Fall akuten Handlungsbedarf bezüglich der 

Verbesserung der Verkehrssicherheit geben würde. Es sind jedoch keine Unfallhäufungen im Un-

tersuchungsgebiet vorhanden. 

 

                                                      

22 Der Unfalltyp beschreibt den Unfall auslösenden Verkehrsvorgang. Typ 1 = Fahrunfall, Typ 2 = Abbiege-Unfall, Typ 3 = Einbiegen/Kreu-

zen-Unfall, Typ 4 = Überschreiten-Unfall, Typ 5 = Unfall durch ruhenden Verkehr, Typ 6 = Unfall im Längsverkehr, Typ 7 = Sonstiger 

Unfall 

28%
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Unfälle nach Unfalltypen (2016-2018)

Unfalltyp 1 = Fahrunfall

Unfalltyp 2 = Abbiege-Unfall

Unfalltyp 3 =Einbiegen/Kreuzen-Unfall

Unfalltyp 4 = Überschreiten-Unfall

Unfalltyp 5 = Unfall durch ruhenden Verkehr

Unfalltyp 6 = Unfall im Längsverkehr

Unfalltyp 7 = Sonstiger Unfall
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2.6.2 Gefahrenstellen der Online-Umfrage 

Sowohl bei der Umfrage in digitaler und analoger Form als auch bei den Workshops hatten die 

Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit ihre eigene, subjektive Einschätzung zur Verkehrssicher-

heit im Untersuchungsgebiet zu geben. Außerdem wurden bei der Befahrung des Bestandsradnet-

zes Gefahrenstellen aufgenommen. Aus diesen Daten lässt sich ableiten, wo eine besonders hohe 

Dichte an Gefahrenpunkten vorhanden ist. 

Zunächst wurden die Antworten der Bürgerinnen und Bürger auf die Frage zu den angegebenen 

Gefahrenstellen ăWelche gefªhrliche Situation besteht hier?ò auf hªufige Schlagworte bzw. Gefah-

rentypen untersucht. Eine Übersicht dazu ist in Abbildung 15 dargestellt. 

 

Abbildung 15 Häufige Anmerkungen zu Gefahrenstellen 

Am häufigsten mit 50 Nennungen, wurde auf die generell fehlenden Radwege hingewiesen. Auch 

das Schlagwort ăgefªhrlichò ist mit 41 Mal oft genannt worden. Neben den Gefahren im Mischver-

kehr wie ăviel Verkehrò (hohe Verkehrsstªrken), hohe Geschwindigkeiten und schmale StraÇen wird 

auch besonders auf die Bundesstraße B 101 hingewiesen, die ein hohes Gefahrenpotenzial auf-

weist. Ein Verbesserungsbedarf zeigt sich außerdem in der Nähe von Schulen und auf Schulwegen, 

die ohnehin besonderen Schutz benötigen. 

In der folgenden Abbildung 16 sind sowohl die Dichte der Gefahrenstellen als auch die Unfälle mit 

Radverkehrsbeteiligung im Untersuchungsgebiet dargestellt. 

 

Fehlende Radwege 

Gefährlich 

Viel Verkehr / Hohe 

Geschwindigkeiten 

Steiniger / schlammiger Weg 

Schmale Straße 

Schulweg / Kinder 

B 101 
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Abbildung 16 Dichte der Gefahrenstellen und Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung 

Beim Vergleich von genannten Gefahrenstellen mit den Unfallorten, wird eine Diskrepanz deutlich. 

Gefahrenpunkte stellen nicht unbedingt auch Unfallorte dar und umgekehrt. Es wird somit ein Un-

terschied zwischen objektiv messbarer und subjektiv empfundener Verkehrssicherheit deutlich. 

Dazu muss jedoch erneut darauf hingewiesen werden, dass insbesondere beim Radverkehr die 

Dunkelziffer der Verkehrsunfälle hoch ist. Zudem werden subjektive Gefahrenstellen oftmals mit 

erhöhter Aufmerksamkeit passiert oder gemieden. Ihre Erwähnung in der Bürgerbefragung weist 

jedoch auf einen Nutzungswunsch und Handlungsbedarf hin. 

Es konnten fünf besonders auffällige Gefahrenstellen festgestellt werden. Die erste ist eine Häu-

fung von Gefahrenstellen im Zuge der Cämmerswalder Straße bzw. der Kreuztannenstraße 

(K7736) zwischen Sayda und Cämmerswalde. Auf dieser Straße wurden insgesamt 21 Gefahren-

stellen eingetragen. Gefährlich ist dort außerdem die sehr schlechte Oberflächenqualität der Ver-

kehrsanlage. 

In der gesamten Gemeinde Großhartmannsdorf sind in den letzten drei Jahren keine Unfälle mit 

Radverkehrsbeteiligung passiert, trotzdem liegen zwei der fünf größten Häufungen von Gefahren-

stellen in dieser Kommune. Die erste befindet sich auf der Eppendorfer Straße in Mittelsaida um 

die Grundschule Mittelsaida. Ursache ist dort die sehr kurvige Straße und das Fehlen eines Geh-

wegs. Bei dieser Straße handelt es sich zudem um einen Schulweg, weshalb eine verkehrssichere 

Verbindung besonders notwendig ist.  

Eine weitere Häufung findet sich an der B 101 in den Kommunen Großhartmannsdorf und Brand-

Erbisdorf. Dort sind insgesamt 31 Gefahrenstellen markiert und vier Unfälle aufgenommen worden. 

Es handelt sich damit um eine deutliche Gefahrenquelle im Untersuchungsgebiet. Besonders die 

Querung der Straße wird als Gefahr wahrgenommen, so beispielsweise am Zehntel in Großhart-

mannsdorf. 
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In der Stadt Brand-Erbisdorf sind deutlich mehr Gefahrenstellen und Unfälle verzeichnet im Ver-

gleich zum gesamten Untersuchungsgebiet. Da städtische Gebiete meist mehr Konfliktpunkte auf-

weisen, entsprechen diese Ergebnisse den Erwartungen. Besonders auffällig ist der Bereich um 

das Cotta-Gymnasium. Das Gebiet ist besonders sensibel, da es sich um Schulwege von Schülerin-

nen und Schüler handelt, die aufgrund ihres Alters durchaus das Rad für den Weg zur Schule nut-

zen. Insbesondere das hohe Verkehrsaufkommen auf der Berthelsdorfer Straße während der mor-

gendlichen Spitzenstunde wird als Gefahr benannt, da keine geschützte und sichere Querungsmög-

lichkeit für die Schulkinder vorhanden ist.  

In der Nähe befindet sich außerdem die Zugspitze, ein für den touristischen Radverkehr interes-

santes Ziel. Die Radroute führt dabei über das Gelände in nördliche Richtung hindurch und dann 

später wieder zur Straße An der Zugspitze. Eine häufig genannte Gefahrenstelle befindet sich nörd-

lich der Zugspitze. Dort wird der Weg in Form einer Treppe weitergeführt, was die meisten Radfah-

renden dazu zwingt, das Rad über diesen Abschnitt zu schieben. 

Neben den genannten Gefahrenstellen wurden besonders häufig hohe Kfz-Geschwindigkeiten bei 

einer Führung des Radverkehrs im Mischverkehr und eine schlechte Sicht an Knotenpunkten und 

Querungsanlagen als generelle Gefahren festgestellt. 
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3 Netzkonzept 

3.1 Methodik der Netzplanung 

Die Netzplanung definiert das notwendige Grundgerüst der Radverkehrsinfrastruktur. Das Vorge-

hen der Netzentwicklung orientiert sich an den Regelwerken RIN 2008 (Richtlinien für integrierte 

Netzgestaltung) sowie ERA 2010 (Empfehlungen für Radverkehrsanlagen). 

Gemäß der RIN werden den Netzabschnitten, aufgrund ihrer Bedeutung, Kategorien (ăVerbindungs-

funktionsstufenò) zugeordnet. Die Grundlage dieser Differenzierung bildet das System Zentraler 

Orte. Die Orte werden also nach ihrer raumordnerischen Bedeutung gegliedert. Zentrale Orte neh-

men dabei Versorgungsfunktionen für die Bevölkerung wahr, entsprechend sind Gemeinden ohne 

zentralörtliche Funktion auf Anbindungen angewiesen. So werden Zentren und Orte durch Luftli-

nien miteinander verbunden und den Verbindungen aufgrund ihrer raumordnerischen Funktion 

eine Verbindungsfunktionsstufe zugeteilt, um das Netz hierarchisch gliedern zu können. Die Luftli-

nien werden anschließend auf Straßen und Wege, unter Berücksichtigung weiterer relevanter Kri-

terien (Direktheit, Topografie, etc.) umgelegt.  

Die RIN unterscheidet die Verbindungsfunktionsstufen von 0 (kontinental) bis V (kleinräumig) (vgl. 

Tabelle 11). Da es sich bei dem Planungsraum um eine ländlich geprägte Region handelt, kommen 

in diesem Fall die Funktionsstufen von III (regional) bis V zu Tragen. Die Verbindung einer Gemeine 

ohne eine zentralörtliche Funktion zu einem Ort höherer Zentralität versteht sich als Versorgungs-

funktion. Die Verbindung zweier gleichrangiger Orte als Austauschfunktion23.  

Tabelle 11: Erläuterung der Verbindungsfunktionsstufen nach RIN 2008, S. 12 

Verbindungsfunktions- 

stufen (VFS) 
Einstufungskriterien Beschreibung 

Stufe 
Bezeichnung Versorgungs- 

funktion 

Austausch-

funktion 

 

0 
kontinental - MR - MR Verbindung zwischen Metropol- 

Regionen 

I 
großräumig OZ - MR OZ - OZ Verbindung von Oberzentren zu Metropol-

regionen und zwischen  

Oberzentren 

II 
überregional MZ - OZ MZ - MZ Verbindung von Mittelzentren zu Oberzen-

tren und zwischen Mittelzentren 

III 
regional GZ - MZ GZ - GZ Verbindung von Grundzentren zu  

Mittelzentren und zwischen  

Grundzentren 

IV 
nahräumig G - GZ G - G Verbindung von Gemeindeteilen ohne 

zentralörtliche Funktion zu Grund- 

zentren und Verbindung zwischen  

Gemeindeteilen ohne zentralörtliche Funk-

tion 

V 
kleinräumig Grst - G - Verbindung von Grundstücken zu  

Gemeindeteilen ohne zentralörtliche Funk-

tion 

Nach INKAR24 wurden den Ortsteilen der Kommunen im Planungsraum entsprechend dem Zent-

rale-Orte-Prinzip ihre Funktionen zugeteilt. Die Übergänge zu den jeweiligen Nachbargemeinden 

wurden ebenfalls berücksichtigt. Wesentlich sind die Anbindungen zum Mittelzentrum Freiberg, 

welches außerhalb des Planungsraumes liegt. Gemeinden mit einer Funktion als Grundzentrum 

sind Brand-Erbisdorf, Langenau und St. Michaelis, welche innerhalb des Planungsraumes liegen. 

                                                      

23 Vgl. RIN 2008, S. 9 f.  
24 INKAR = Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung, Stand 2017 
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Frauenstein, Olbernhau, Pockau-Lengefeld, Oederan, Colmnitz, Klingenberg und Höckendorf wur-

den aufgrund der intrakommunalen Anbindungen ebenfalls als Grundzentren berücksichtigt. Alle 

übrigen Orte haben keine zentralörtliche Funktion. Daraus ergibt sich ein Verbindungsbedarf, wel-

che in Abbildung 17, aus Gründen der Übersichtlichkeit, nur zu Orten mit zentralörtlicher Funktion 

dargestellt wurde.  

 

Abbildung 17 Zentrale Orte im Silbernen Erzgebirge 

Die entstandenen Luftlinienverbindungen wurden durch ein Routing auf bestehende Straßen und 

Wege umgelegt und zunächst auf die Kriterien Direktheit (kürzeste Verbindungen) sowie der Bün-

delung von Nachfrage ausgelegt. Das entstandene Wegenetz wurde unter Einbeziehung der ermit-

telten Quellen und Zielen, sowie der potentiellen Nachfrage auf seine Plausibilität geprüft und an-

gepasst. Weiterhin wurde das Wegenetz auf folgende Anforderungen überarbeitet: 

Å Integration in das übergeordnete Radverkehrsnetz/ Anbindungen zum SachsenNetz 

Rad 

Å Berücksichtigung der Empfehlungen von Konzepten der Nachbarlandkreise 

Å Prüfung auf topographische Eignung, besondere Steigungsempfindlichkeit des Alltags-

verkehrs25 

Å Führung auf verkehrssicheren Routen, möglichst abseits des Kfz-Verkehrs oder 

Å perspektivisch möglicher Ausbau eines begleitenden Radweges 

Å Berücksichtigung des Bestands sowie fahrradfreundlichen Wegen und Straßen (z.B. 

Wirtschaftswege, verkehrsberuhigte Straßen)  

Å Berücksichtigung schützenswerte Gebiete  

Å Verknüpfung von Fahrrad und ÖPNV, Anbindungen zu Bahnhaltestellen 

                                                      

25 Nach den ERA ist eine grundlegende Entwurfsanforderung die Minimierung vermeidbarer Steigungen, dabei liegt die Grenze bereits 

bei 5 % Steigung. Dieser Maßstab kann in Planungsraum nicht angewendet werden, aufgrund der bewegten Topografie.  
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Neben den hierarchischen Stufen der RIN, erfolgte zur besseren Priorisierung von Verbindungen 

(des nachfolgenden Handlungskonzeptes) eine weitere Analyse von Potentialen durch eine Quel-

len-Ziel-Matrix, um Pendlerbeziehung oder Schulwege besser nachvollziehen zu können (vgl. Kapi-

tel 3.1.1). Zudem erfolgte die Berücksichtigung von Wünsche und Anregungen der Bürgerinnen und 

Bürgern aus der durchgeführten Umfrage und den drei Workshops (vgl. 3.1.2) 

3.1.1 Quelle-Ziel-Verkehre mittels Routing 

Für die Potenzialanalyse wurde die potenzielle Verkehrsnachfrage mithilfe einer Quelle-Ziel-Ver-

kehrsmatrix abgebildet. Im Ergebnis wird das maximale Potential angenommen, d.h. dass im Mo-

dell alle (z.B. Schülerinnen und Schüler) mit dem Fahrrad (z.B. zur Schule) fahren. Dazu wurden 

sämtliche Wege mit einem Start- und Zielpunkt ausgewiesen (z.B. Wohnort und nächstgelegene 

Grundschule) und nur Verbindungen kleiner 10 km26 berücksichtigt.  

Um das maximale Potential auf einen realistischen Modal Split von 10 %27 zu übertragen, kann das 

Ergebnis mit 0,1 multipliziert werden. Die Ergebnisse der Quelle-Ziel-Matrix unterscheiden sich von 

einer bloßen Verkehrsmengenkarte, da bei einer Verkehrszählung auch Durchgangsverkehr erfasst 

wird, die Quelle-Ziel-Matrix aber nur Strecken kleiner 10 km Länge abbildet.  

Für jede Quelle-Ziel-Relation wurde ein Routing durchgeführt, und dessen kürzeste Strecke im Stra-

ßen- und Wegenetz ausgewiesen. Als Datengrundlage dienten: 

Å Zensus-Daten im 100x100m-Raster (mit Angaben zu Bevölkerungszahl und Alter) 

Å Pendelverflechtung zwischen Gemeinden der Bundesagentur für Arbeit, Stand 2018 

Å PoI, PoS28 von OpenStreetMap 

Å Standorte von Unternehmen inkl. Zahl der Beschäftigten (Quelle: Wirtschaftsförderung 

Sachsen, Stand 10/2019)  

Å Allgemeinbildende Schulen und Kindergärten (Quelle: Sächsische Schuldatenbank und 

Kita-Bildungsserver, Stand 10/2019) 
 

Bei der Pendelanalyse wurden Unternehmensstandorte nach Zahl der Beschäftigten gewichtet und 

die Pendelverflechtung berücksichtigt. Für den Schulverkehr wurden jeweils für einen Wohnort 

(Quelle) die nächstgelegene Schule (Ziel), unterschieden nach Schultyp (Grundschule, Oberschule, 

Gymnasium), ausgewählt und basierend auf der Anzahl an gemeldeten Personen unter 18 Jahren 

die potenzielle Anzahl an Schülerinnen und Schülern berechnet. Dabei wurde außerdem das Alter 

berücksichtigt und für das Routing zu Grundschulen nur der entsprechende Altersklassenanteil 

verwendet (22,2 %). Für die Verteilung auf Oberschulen bzw. Gymnasien wurden ebenfalls die an-

teiligen Altersklassen verwendet und zusätzlich der Anteil nach Schulformen im Landkreis Mit-

telsachsen ermittelt (Oberschule ca. 60 %, Gymnasien ca. 40 %). 

Grenzüberschreitender Verkehr in die Tschechische Republik wurde bisher im Routing nicht be-

rücksichtigt, da hier nicht alle notwendigen Daten vorliegen. Die Ergebnisse des Routings werden 

in Abbildung 18 veranschaulicht. 

                                                      

26 Vgl. Norbis, C. / Kuhnimhof, T. (2018), S. 93 
27 Vgl. Norbis, C. / Kuhnimhof, T. (2018), S. 47; Durchschnittlicher Modal Split für ländliche Räume liegt bei rund 10 % 
28 POI = Point of Interest (Ort von Interesse/ Sehenswürdigkeiten); POS = Point of Sale (Verkaufs- oder Einkaufsstelle) 
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Abbildung 18 Quelle-Ziel-Verkehr im Silbernen Erzgebirge 
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Je kräftiger die Relationen, umso höher sind die potenziellen Radfahrer pro Tag. Daraus ersichtlich 

werden die Verbindungsbedarfe in der Gebietskulisse. In Tabelle 11 werden die zehn potenziell 

wichtigsten Verbindungen aufgezeigt: 

Tabelle 11 Potentielle Verbindungsbedarfe in der Gebietskulisse Silbernes Erzgebirge 

von über  bis  Hinweis 

Nord ð Süd - Verbindungen 

Freiberg Weißenborn, Lichtenberg, 

Mulda, Dorfchemnitz, Clausnitz 

Rechenberg-Bienen-

mühle  

Zum Teil verläuft die Re-

lation parallel zum be-

stehenden Mulderad-

weg  

Freiberg Großhartmannsdorf, Brand-Er-

bisdorf 

Mittelsaida -  

Voigtsdorf Sayda Neuhausen Bestehende Verbin-

dung: Radroute an der 

Silberstraße 

Freiberg Hilbersdorf Niederbobritzsch In Planung 

Langenau 

(Stadtteil 

Brand-Erbis-

dorf) 

-  Brand-Erbisdorf -  

Nassau -  Rechnberg-Bienen-

mühle 

-  

Ost ð West - Verbindungen 

Rechenberg-

Bienenmühle 

Cämmerswalde Neuhausen Bestehende Verbin-

dung: Radfernweg Säch-

sische Mittelgebirge 

Clausnitz/ 

Dorfchemnitz 

Friedebach Sayda Vorschlag aus dem tou-

ristischen Radwegekon-

zept für Mittelsachsen 

Mulda -  Zethau Geringere Nachfrage bis 

Obersaida 

Freiberg Naundorf Niederschöna -  

In Abbildung 18 wurden zudem die Verbindungen des potenziellen Schülerverkehres farblich her-

vorgehoben, um den höheren Sicherheitsbedarf auf diesen Abschnitten zu verdeutlichen. Beson-

ders folgende Verbindungen bedürfen einer erhöhten Sicherung aufgrund des potenziellen Schü-

lerverkehrsanteils: 

Å von Stadtteil Langenau zum Bernhard-von-Cotta-Gymnasium bzw. zur benachbarten 

Grundschule in Brand-Erbisdorf, 

Å von Berthelsdorf zum Bernhard-von-Cotta-Gymnasium bzw. zur benachbarten Grund-

schule in Brand-Erbisdorf, 

Å zwischen Hilbersdorf und der Oberschule in Niederbobritzsch, 

Å und von Niederbobritzsch zur Grundschule nach Weißenborn. 
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3.1.2 Wunschlinienverbindungen der befragten Bürgerinnen und Bürger 

Da sich der praktische Sinn der Infrastruktur vor allem den Bürgerinnen und Bürgern der Gebiets-

kulisse erschließen soll, wurden diese im Rahmen der Umfrage (vgl. Kapitel 1.4) nach ihren 

Wunschverbindungen befragt. Dabei ist zu erkennen, dass sich ein Großteil der häufig genannten 

Verbindungen mit der Quelle-Ziel-Matrix deckt (vgl. Abbildung 19), was wiederum die Relevanz der 

Verbindungen unterstreicht. 

 

Abbildung 19 Umfrageergebnisse zu Wunschverbindungen in der Region Silbernes Erzgebirge 

Die fünf relevantesten Verbindungen aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, mit Anzahl der Nen-

nungen in Klammern, sind:  

¶ Zwischen Mulda und Dorfchemnitz (35), 

¶ Zwischen Lichtenberg und Mulda (23), 

¶ Zwischen Langenau und Brand-Erbisdorf (22), 

¶ Zwischen Brand-Erbisdorf und Großhartmansdorf (15), 

¶ und zwischen Hilbersdorf und Niederbobritzsch (14). 

Jedoch sind die Umfrageergebnisse nicht repräsentativ, da nicht gegeben ist, dass die Bürger der 

unterschiedlichen Gemeinden zu gleichen Teilen an der Umfrage teilgenommen haben. 

3.2 Zielnetz der Kommunen  

Die Überarbeitung und Anpassung des Netzentwurfes erfolgte in einem stufenweisen Prozess. Da-

für wurde das erarbeitete Netzkonzept mithilfe eines WebGIS-Tools zunächst mit den Vertretern 

der Kommunen besprochen und angepasst. Im weiteren Verlauf wurden die Träger öffentlicher 

Belange einbezogen und der Netzentwurf vorgelegt, um diesen entsprechend der Machbarkeit und 

Hindernisse zu prüfen. Bei rechtlichen und nutzungsbedingten Hindernissen wurde im Netzentwurf, 

wenn möglich auf Alternativrouten ausgewichen. Die Alternativrouten sind teilweise mit Nachteilen 
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für den Radverkehr wie Umwegen oder auch Steigungen verbunden. Aufgrund von Konflikten mit 

anderen Belangen (Wasserschutz, Naturschutz, Bauliche Gegebenheiten) müssen diese an den 

entsprechenden Stellen jedoch in Kauf genommen werden. Zudem wurden die Nachbarkommunen 

eingebunden indem Verschläge zur Anbindung zugesendet, besprochen und integriert oder auch 

verworfen wurden.  

Im Ergebnis entstand das in Abbildung 20 dargestellte Netzkonzept. Dabei wurde das Radwegenetz 

als integriertes Alltags- und Freizeitnetz entworfen.  

BESTANDSROUTEN/  TOURISTISCHE ROUTEN 

Hierunter fallen die Strecken aus Kapitel 2.1 wie das SachsenNetz Rad sowie die bestehenden 

Kreisrouten. Außerdem wird der Verlauf der Stoneman Miriquidi und der aktuelle Planungsstand 

der 8000er Blocklinie (Mountainbikestrecken) dargestellt.  

HAUPTROUTEN (PRIO 1)  

Bezugnehmend auf diese hierarchische Einstufung und unter Berücksichtigung, der Potenzialana-

lyse (Quelle-Ziel-Analyse) sowie der Bürgerbeteiligungsergebnisse wurde das wesentliche Haupt-

routennetz für die Region erarbeitet. Diese sollen vorwiegend der Nutzung im Alltag dienen. 

NETZVERDICHTUNG/N EBENROUTEN (PRIO 2 & 3) 

Nebenrouten sind Verbindungen zwischen den Ortschaften, welche überwiegend der Netzkategorie 

IV zuzuordnen sind. Diese Verbindungen besitzen eine geringere Alltagsbedeutung, jedoch dienen 

sie der weiterführenden Erschließung der Region und der Anbindung lokaler Ziele oder wichtigen 

Routen. Dabei stellen diese meist überwiegend freizeitorientierten Verbindungen dar.  

Die Einstufung zu Hauptverbindungen und Netzverdichtung spiegeln die Prioritäten der einzelnen 

Streckenverbindungen für den Alltagsverkehr wider. 
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Abbildung 20 Netzkonzept für die zehn Kommunen im Silbernen Erzgebirge 
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3.3 Beteiligung, Hinweise und Anforderungen der Träger öffentlicher Belange 

(TÖB) und der Straßenbaulastträger  

Neben den Kommunen wurden im Rahmen der Projektbearbeitung auch die Nachbargemeinden 

und -landkreise sowie die TÖB und Straßenbaulastträger29 einbezogen. Während der Netzkonzep-

tion und darüber hinaus in der Entwicklung der Maßnahmen wurden diese Akteure um ihre Hin-

weise und Stellungnahmen gebeten. Ziel war es zunächst, die grundsätzliche Machbarkeit von Ver-

bindungen und weiterführend Anforderungen und Entwurfsparametern zu ermitteln und aufzuneh-

men. Die Ergebnisse und Erkenntnisse sowie das Vorgehen bei der Einbeziehung betreffender Ak-

teure und der Verweis auf bestehende Richtlinien werden in diesem Kapitel kurz zusammenge-

fasst.  

3.3.1 Radrouten durch den Wald  

Im ländlichen Raum sowie insbesondere im gebirgigen Raum, wie dem Erzgebirge, wo straßenbe-

gleitende Radwege baulich aufgrund von u. a. Hanglagen teilweise nicht möglich sind, ist man mit-

unter auf die Nutzung von Waldwegen angewiesen. Zur Kennzeichnung und zum Ausbau von Wald-

wegen wurden durch das SMUL und das SMWA gemeinsame Grundsätze erarbeitet, welche um-

fassend die bestehenden Regelungen und Grenzen aufzeigen.30 Hierzu erfolgt eine rechtliche Ein-

ordnung, welche ebenfalls in den Grundsätzen nachzulesen ist:  

¶ Waldwege gelten gemäß § 2 Abs. 2 SächsWaldG als Wald! 

¶ Gemäß § 11 Abs. 1 SächsWaldG darf jeder einen Wald zum Zwecke der Erholung betreten, 

das Radfahren ist dabei nur auf Straßen und Wegen gestattet. Auf Fußgänger ist dabei 

Rücksicht zu nehmen. Ein Betreten erfolgt auf eigene Gefahr. 

¶ Waldwege sind nach § 21 Abs. 1 Satz 1 SächsWaldG die nicht dem öffentlichen Verkehr 

gewidmeten Wege, die der Erschließung des Waldes zum Zwecke seiner Bewirtschaftung 

dienen. Eine Unterhaltung über die Bewirtschaftungsinteressen hinaus ist somit mit den 

Waldeigentümern abzustimmen. 

¶ Wald darf nach § 8 Abs. 1 SächsWaldG nur mit Genehmigung der Forstbehörde auf Dauer 

in eine andere Nutzungsart, z. B. einen Radweg, umgewandelt werden. Dabei sind die 

Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen der Waldbesitzer und die Belange der All-

gemeinheit gegeneinander und untereinander abzuwägen, der Vorrang von Radrouten und 

Radwanderwegen vor Radwegen trägt diesen Regelungen Rechnung.  

Daraus schließt sich, dass eine Grundvoraussetzung zur Unterstützung des in Kapitel 3.2 festge-

legten Zielnetzes durch die Forstbehörden, der Rechtsstatus der Wege, nicht in Frage gestellt wird. 

Das bedeutet, dass die Wege weiterhin vorrangig der forstwirtschaftlichen Nutzung dienen. Für die 

Routen im Planungsraum sind somit allgemein folgende Hinweise zu beachten: 

¶ Es besteht entlang von Waldwegen keine Verkehrssicherungspflicht für die Flächeneigen-

tümer. Vor der Führung von Radrouten durch den Wald sind entsprechende Vereinbarun-

gen mit den Wege- und angrenzenden Flächeneigentümern zu treffen (Gestattungsvertrag). 

¶ Für die Beschilderung von Radrouten durch den Wald ist das vorhandene Wegenetz zu nut-

zen (wie im Zielnetz vorgesehen). Es bestehen hierbei Beschilderungsrichtlinien (vgl. Kapi-

tel 4.3.3, ILO-Leitfaden), welche einzuhalten sind. Da Streckenabschnitte des Zielnetzes 

u. a. durch Privat- und Körperschaftswald verlaufen, ist die Beschilderung mit dem Eigen-

tümer in einer Vereinbarung zu klären. Auf Flächen des Staatswaldes wird die Beschilde-

rung über den Gestattungsvertrag geregelt. 

                                                      

29 Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und Unterhalt der Straße zusammenhängenden Aufgaben 
30 Die Grundsätze betreffen insbesondere die Routen des SNR, jedoch kann die Planung im Silbernen Erzgebirge daran anlehnen.  

https://www.radverkehr.sachsen.de/download/radverkehr/Gemeinsame_Grundsaetze_zu_Radwegen_im_Wald.pdf
https://www.landratsamt-pirna.de/download/ILO-Leitfaden.pdf
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¶ Sollte die Oberflächenbefestigung für die bessere Befahrbarkeit für Radfahrer ertüchtigt 

werden, ist grundsätzlich die wassergebundene Bauweise zu wählen. Jedoch können ge-

genüber dem Waldeigentümer keinerlei Forderungen bezüglich der Erhaltung der Nut-

zungsfähigkeit und des Ausbauzustandes der betroffenen Waldwege geltend gemacht wer-

den. Auf Flächen des Staatsbetriebes Sachsenforst erfolgt eine Sanierung der Wege aus-

schließlich in wassergebundener Bauweise. Instandhaltungsregelungen sind ggf. in einem 

Gestattungsvertrag festzuhalten. 

¶ In bestimmten Fällen ist die gemeinsame Führung von Reit- und Radwegen nicht zu emp-

fehlen. Aufgrund der geringen Reitfrequentierung im Planungsraum wird jedoch kein Ge-

gensatz gesehen. Eine entsprechende Beschilderung kann dabei Konflikten vorbeugen und 

Reiter sowie Radfahrer auf die anderweitige Nutzung hinweisen. Dazu ist die untere Forst-

behörde des Landkreises Mittelsachsen einzubeziehen.  

Folgende Ansprechpartner des Staatsbetriebes Sachsenforst und der unteren Forstbehörde Mit-

telsachsen sind für den Planungsraum im Silbernen Erzgebirge zuständig (Stand 11/2020): 

Staatsbetrieb Sachsenforst 

Forstbezirk Chemnitz 

Staatsbetrieb Sachsenforst 

Forstbezirk Marienberg 

Landkreis Mittelsachsen 

Untere Forstbehörde 

Herr Andreas Graf 

Andreas.Graf@smul.sachsen.de 

+49 3727 9566 -23 

Frau Ramona Ulrich 

Ramona.Ulrich@smul.sach-

sen.de 

+49 3735 6611 -164 

Herr Alexander Menzer 

Alexander.Menzer@landkreisȤ
mittelsachsen.de  

+49 3731 799 -3610 

3.3.2 Straßenbegleitende Radwege 

Straßenbegleitende Radwege nehmen im Planungsraum eine besondere Rolle ein, da es hier zu-

meist an sicheren Radverkehrsanlagen zwischen den Ortschaften fehlt. Dabei ist anzumerken, 

dass die bestehenden Straßen i. d. R. die kürzesten Verbindungen darstellen und der Bau von Rad-

verkehrsanlagen somit das Potential aufweist, besonders den Alltagsverkehr zu stärken.  

3.3.2.1 Bau von Radwegen entlang von Bundes- und Staatsstraßen außerorts 

Der Bau von Radwegen außerorts entlang von Bundes- und Staatsstraßen (kurz: B- und S-Straßen) 

erfolgt durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV), da diese der jeweilige Straßen-

baulastträger ist. Gemäß der Radwegekonzeption des Freistaates Sachen wird das Ziel verfolgt, 

das Radwegenetz entlang von B- und S-Straßen weiterzuentwickeln.31 Das Vorgehen bei der Um-

setzung bedarf u. a. das Zusammenspiel unterschiedlicher Verwaltungsebenen, welche auf den 

Seiten 23 bis 28 der Radverkehrskonzeption 2019 des Freistaates nachzulesen ist.   

Relevant für die Kommunen im Planungsraum sind folgendes Vorgehen und Sachverhalte:  

¶ Es muss ein offizieller Bedarf entlang der B- und S-Straßen vorliegen. Die Bedarfsermittlung 

für Radverkehrsanlagen entlang von B- und S-Straßen erfolgt über die Landkreise und 

kreisfreien Städte ð im Planungsraum durch die Wirtschaftsförderung des Landkreises Mit-

telsachen. Hierzu werden durch den Landkreis die Gemeinden nach den entsprechenden 

Bedarfen befragt. Anhand der Radwegekonzeption und einer entsprechenden qualifizierten 

Netzplanung kann dies wesentlich systematischer erfolgen. Eine Anmeldung der Bedarfe 

erfolgt ausschließlich über die Landkreise! 

¶ Nach der Bedarfsmeldung erfolgt eine Multikriterienanalyse. Die Abschnitte werden dann 

Prioritäten zugeordnet, welche sich wie folgt zusammensetzen: 

o Priorität A = bis 2025 

o Priorität B = ab 2025 

o Priorität C = weitere Prüfung erforderlich 

                                                      

31 Vgl. Radwegekonzeption des Freistaates Sachsens 2019 

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/34066
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¶ Einzelne Abschnitte der relevanten B- und S-Straßen sind bereits in der Radverkehrskon-

zeption Sachsen 2014 (RVK 2014) enthalten und, soweit darin ein ăBedarf Aò festgehalten 

wurde, bereits in Planung. Darüber hinaus werden mehrere Abschnitte derzeit im Zuge der 

geplanten Fortschreibung der RVK 2019 auf einen eventuellen Bedarf geprüft. Eine Veröf-

fentlichung erfolgt voraussichtlich Anfang 2021.  

¶ Da diese Prüfung (Stand 11/2020) schon weit fortgeschritten ist, könnte eine Aufnahme 

weiterer Abschnitte entlang von B- und S-Straßen erst im Zuge einer zukünftigen Fortschrei-

bung der RVK erfolgen. 

¶ Sollte nach Prüfung der Realisierung ausgewählter Verbindungen keine Machbarkeit vor-

liegen, müssen Alternativverbindungen geprüft werden. Da diese entsprechend nicht ent-

lang der B- oder S-Straßen verlaufen, erfolgt dies unter Eigenregie der Gemeinden.  

Ansprechpartnerin für die Kommunen im Planungsraum und zuständig für die Bedarfsermittlung 

ist zum Stand 11/2020:  

Landratsamt Mittelsachsen, 

Ref. Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 

Sachbearbeiterin Tourismus  

 

Frau Jaqueline Welsch 

Jacqueline.Welsch@landkreis-mittelsachsen.de  

+49 3731 799 -1493 

 

3.3.2.2 Bau von Radwegen entlang von Kreisstraßen 

Wie in Kapitel 2.1.2 dargestellt, besitzt der Landkreis Mittelsachsen eine überregionale Radwege-

konzeption für touristische Radwege zur Unterstützung der Kommunen. Bisher besteht kein kon-

kretes Vorgehen bei der Bedarfsermittlung von straßenbegleitenden Radverkehrsanlagen an Kreis-

straßen. Ein Großteil der Kreisstraßen hat zudem eher einen Verbindungscharakter für Ortsteile 

und Gemeinden an die überregionalen Strecken und ist (gemäß der Richtlinien ERA und RAL) zu-

meist der EKL 4 zuzuordnen, welche keine separaten straßenbegleitenden Geh- und Radwege vor-

sieht.  

In bestimmten Fällen sind jedoch auch hier niedrigere Einsatzgrenzen anzusetzen. Dazu gehören 

der Schülerverkehr, hoher Freizeitverkehr, unübersichtliche Fahrbahnführung (Bsp. kurvenreich), 

Steigungen größer 4 % oder geringe Fahrbahnbreiten. Gemäß der ERA ist bei Fahrbahnbreiten ge-

ringer als sechs Meter eine Begegnung von Pkw in Höhe eines Radfahrers nicht mehr mit genügend 

Sicherheitsabstand möglich. Ein Großteil der Kreisstraßen im Silbernen Erzgebirge besitzt jedoch 

Fahrbahnbreiten unter 5,5 Meter. Zur Prüfung von Maßnahmen entlang von Kreisstraßen wurden 

insbesondere Verbindungen, an denen Bürgerinnen und Bürger Gefahrenstellen markiert haben, 

sowie in Bereichen mit starker Neigung und etlichen Kurven Empfehlungen zur Schaffung straßen-

begleitender Geh- und Radwege ausgesprochen. Zudem wurde auf Abschnitten die Anordnung ei-

ner niedrigeren Höchstgeschwindigkeit empfohlen, um die Verträglichkeit einer gemeinsamen Füh-

rung von Radfahrern und Kfz zu erhöhen. Durch den Landkreis Mittelsachsen sollten in Zukunft 

entsprechende Maßnahmen und Mittel zur Schaffung straßenbegleitender Geh- und Radwege vor-

gesehen werden, da somit insbesondere der Alltagsradverkehr gefördert werden kann.  

Ansprechpartnerin für die Belange entlang von Kreisstraßen im Planungsraum ist (Stand 

11/2020) :  

Landratsamt Mittelsachsen, 

Ref. Straßenbau und Straßenverwaltung 

Referatsleitern  

Frau Claudia Landgraf 

strassen@landkreis-mittelsachsen.de  

+49 3731 799 -6875  
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3.3.3 Radrouten und -wege in naturschutzfachlich relevanten Bereichen 

Aufgrund des topographisch sehr bewegten Raumes ist es schwierig, konfliktfreie Trassen zu fin-

den, da sich die in Frage kommenden Trassen topographisch begrenzt in Tälern oder auf Höhenrü-

cken befinden, die meist schon mit Verkehrswegen belegt sind.  

Der Bau und Betrieb von Radverkehrsanlagen hat unterschiedliche Auswirkungen auf Natur und 

Umwelt. Aus diesem Grund ist auch bei zukünftigen Planungen von Radrouten und ðwegen mög-

lichst frühzeitig die untere Naturschutzbehörde einzubeziehen. Dazu sollte ein entsprechender Ab-

gleich der Routenvarianten mit allen naturschutzfachlichen Belange erfolgen, dazu gehören: Na-

turschutzgebiete, Biotope, Natura 2000 und FFH-Gebieten (Betroffenheit von Lebensraumtypen 

und Habitaten) sowie Wiesenbrüterflächen und geschützten Artenvorkommen. Die Daten können 

beim Referat Naturschutz abgefragt werden oder unter www.geomis.sachsen.de als wms-/wfs-

Dienst genutzt werden, um eine umfassende Vorabprüfung durchzuführen. Kommen nach der Vor-

abprüfung keine Alternativrouten in Frage oder bestehen auf den Verbindungen gewisse Knack-

punkte, sind diese Unklarheiten und Fragen mit der unteren Naturschutzbehörde abzuklären.  

Im Rahmen von Radwegekonzepten wie diesem, erfolgt jedoch ausschließlich eine Vorabstimmung 

mit den TÖB zur Prüfung der generellen Machbarkeit und Anforderungen. Detailplanungen sowie 

die Abstimmung zu Ausgleichs- und Ersatzflächen sind durch die Gemeinden im Rahmen der kon-

kreten Umsetzung mit der unteren Naturschutzbehörde abzuklären.  

Grundlegen sind folgende Sachverhalte zu berücksichtigen: 

¶ Die Führung auf bestehenden Wegen ist aus naturschutzfachlichen Gründen zumeist un-

problematisch.  

¶ Innerhalb von Biotop-Flächen darf nicht asphaltiert werden! Möglich ist eine helle wasser-

gebundene Decke (Schotterdecke). 

¶ Werden Wiesenbrüterflächen berührt, ist zu prüfen, ob diese sich tatsächlich angesiedelt 

haben.  

¶ Sollen stillgelegte Bahntrassen zur Nutzung als Radwege ertüchtigt werden, müssen des-

sen Konturen erhalten bleiben. Zudem haben sich im Bahndammschotter häufig Amphi-

bien angesiedelt (Biotop-Bereiche), was bei der Auswahl des Oberflächenbelags (helle 

Schotterdecke) zu beachten ist.  

Neben den Naturschutzfachlichen Belangen, muss zudem geprüft werden, ob der Bahn-

damm entwidmet wurde.  

Die Ansprechpartner der Gemeinden zu den naturschutzrechtlichen Belangen im Planungsraum 

(Stand 11/2020):  

Landratsamt Mittelsachsen, 

Ref. Naturschutz 

Untere Naturschutzbehörde  

Frau Marie-Luise Müller 

marie-luise.mueller@landkreis-mittelsachsen.de  

+49 3731 799 -64020 

 

  

http://www.geomis.sachsen.de/
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4 Handlungskonzept 

In diesem Kapitel werden die Empfehlungen für die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur im Pla-

nungsgebiet erläutert. Die Empfehlungen setzen sich aus punktuellen und streckenbezogenen 

Maßnahmen für das Radverkehrsnetz sowie Standortempfehlungen für Abstellanlagen, Rastplätze 

und wegweisende Beschilderung zusammen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen orientieren sich 

zum einen an dem, was in den Gemeinden als umsetzbar angesehen wird, und zum anderen an 

den Zielen Sicherheit, Leichtigkeit und Attraktivität des Radverkehrs. 

Die Maßnahmen wurden in Form eines Maßnahmenkatalogs aufbereitet (vgl. Tabelle 16 im An-

hang). Insgesamt wurden 271 Maßnahmen formuliert. 

Für die Maßnahmen zum Radverkehrsnetz liegen außerdem Maßnahmenblätter für die Gemein-

den in den jeweiligen Kurzberichten32 vor. Der grundlegende Aufbau eines Maßnahmenblattes ist 

beispielhaft Abbildung 21 zu entnehmen. 

 

Abbildung 21 Beispiel: Maßnahmenblatt aus dem Kurzbericht von Neuhausen 

Für die Handlungsfelder Fahrradparken und wegweisende Beschilderung finden sich in den Kurz-

berichten Karten und tabellarische Informationen. In den nachfolgenden Kapiteln zu den Hand-

lungsfeldern werden allgemeine Anmerkungen und technische Spezifikationen, die für alle Gemein-

den einheitlich gelten, dargelegt. 

 

                                                      

32 Nach Ermessen der Gemeinden werden die Kurzbereichte auf den jeweiligen Websiten veröffentlicht. 
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4.1 Maßnahmenkatalog Radverkehrsnetz 

4.1.1 Maßnahmenkategorien 

Auf Grundlage der Bestandsanalyse und der zu realisierenden Konzeption des integrierten Alltag- 

und Freizeitnetzes ergeben sich unterschiedliche Maßnahmenkategorien. Diese Kategorien basie-

ren auf den ermittelten baulichen Maßnahmen und setzen sich wie folgt zusammen:  

¶ Neubau Radwege 

¶ Oberflächen sanieren und/oder verbreitern 

¶ Verkehrsorganisation und -sicherheit 

¶ Radfahrstreifen und Schutzstreifen 

¶ Querungen 

¶ Barrieren abbauen 

¶ Abstellanlagen/Rastplätze/Ladeinfrastruktur für E-Bikes  

4.1.2 Priorisierung der Maßnahmen 

Die Priorisierung der Maßnahmen orientiert sich u. a. an der Netzkategorie aus Kapitel 3.2. So sind 

relevante Hauptrouten (Prio 1) frühzeitiger zu ertüchtigen als Nebenrouten (Prio 2). Zudem erfolgte 

eine Abwägung hinsichtlich der Dringlichkeit. Die Dringlichkeit setzt sich zusammen aus der Ge-

fährdung durch den Kfz-Verkehr sowie ihrer Wirksamkeit und ihrem Nutzungspotential. Hierfür 

spielten insbesondere die Angaben aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und Abstimmungen mit den 

Bürgermeistern der Region eine wichtige Rolle.  

Zudem wurden insbesondere punktuelle Maßnahmen, welche geringe Kosten verursachen und zü-

gig realisiert werden können, mitunter höher priorisiert.  

4.1.3 Kostenansatz und Kostenkategorien 

Die Kostenansätze stellen die Grundlage der Kostenschätzung dar. Es handelt sich lediglich um 

eine grobe Schätzung auf Basis der Netzstatistik und gemittelter Baukosten pro Kilometer Weg, 

welche u. a. Recherchen von Presseartikeln oder Meldungen im Nationalen Radverkehrsplan zu 

entnehmen sind. Ein Grunderwerb wurde dabei nicht berücksichtigt und somit setzten sich die Kos-

ten wie folgt zusammen:  

¶ Neubau Radweg 1 m asphaltiert     ca. 100 û/mį 

¶ Neubau Radweg 1 m wassergebunden   ca. 30 û/mį 

¶ Rotfärbung (Bsp. Furten, Radfahrstreifen)    ca. 18-50 û/mį 

¶ Verkehrsschild anbringen (pauschal)    ca. 100 û 

¶ Bordstein absenken (pauschal)     ca. 1 000 û 

¶ Baumfällung mit Wurzelentfernung    ca. 250-500 û 

Um die voraussichtlichen Kosten zu erhalten, wurde die notwenige Quadratmeterzahl mit den Kos-

tenansätzen multipliziert und, wenn notwendig, eine Baumfällung o. ä. mit eingerechnet. Daraufhin 

wurden die Kosten in fünf Kostenkategorien eingeordnet, welche sich wie folgt zusammensetzen: 

¶ Klasse 1: bis 10 000 û 

¶ Klasse 2: bis 50 000 û 

¶ Klasse 3: bis 200 000 û 

¶ Klasse 4: bis 500 000 û 

¶ Klasse 5: über 500 000 û 

¶ ăUnbekanntò bedeutet, dass eine Kostenschªtzung der MaÇnahme nicht mºglich ist 

Die Kostenkategorien sind als Orientierung zu verstehen, da die Kosten der baulichen Maßnahmen 

teilweise stark variieren können und in der Vergangenheit stark gestiegen sind.  
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Für die zu erwerbenden Flächen im Rahmen von Baumaßnahmen für Radwege und ðrouten, wurde 

der notwendige Grunderwerb ermittelt und Grundstücksverzeichnisse für die 10 Kommunen er-

stellt. Insgesamt sind 816 Flurstücke betroffen. Dabei handelt es sich überwiegend um angren-

zende Flächen entlang bestehender Straßen, die durch einen Radwegeausbau betroffen wären.  

4.1.4 Finanzierungs- und Förderprogramme  

Zur Planung und Umsetzung für Maßnahmen im Radverkehr stehen unterschiedliche Finanzie-

rungs- und Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Insbesondere der Freistaat Sachsen verfolgt das 

Ziel, für den Radverkehr ausreichend Finanzierungsmöglichkeiten abzusichern.33 Eine Übersicht an 

Fördermöglichkeiten kann der Radverkehrskonzeption des Freistaates Sachsen (Seite 58) entnom-

men werden. Zusätzlich werden im Anhang in Tabelle 14 die Finanzierungs- und Fördermöglichkei-

ten zum Stand 10/2020 dargestellt, welche insbesondere für den Bau von Radverkehrsinfrastruk-

tur in Anspruch genommen werden können.  

Da zum Zeitpunkt der Umsetzung Förderprogramme durchaus nicht mehr aktuell sein können, kön-

nen die Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten jederzeit auf der Seite des Nationalen Radver-

kehrsplans unter Förderfibel geprüft werden (vgl. Abbildung 22).  

 

Abbildung 22 Screenshot der Website des Nationalen Radverkehrsplans/Förderfibel 

Auf der Seite werden die aktuellen Förderprogramme regelmäßig aktualisiert. Es kann gezielt nach 

Bundesländern oder Maßnahmen gesucht werden.  

 

                                                      

33 vgl. Radverkehrskonzeption Freistaat Sachsen 2019, S. 57 

https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/foerderfibel
https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/foerderfibel
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4.2 Handlungsfeld Fahrradparken 

Geeignete Abstellanlagen sind neben der Streckeninfrastruktur eine wichtige Rahmenbedingung 

für die Förderung des Radverkehrs, da sie die Räder bei Nichtgebrauch vor Beschädigung oder 

Diebstahl schützen und die Fahrradnutzung im Alltag komfortabler machen. Wünschenswert wären 

Abstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen, um die beiden Verkehrsmittel besser zu verknüpfen. Zudem 

würden sich Abstellanlagen an touristisch interessanten Orten, sowie an Schulen, Sportstätten und 

weiteren öffentlichen Einrichtungen anbieten.  

Folgende Anforderungen sollte eine nutzungsfreundliche Fahrradabstellanlage erfüllen:   

¶ eine hohe Standsicherheit,  

¶ die Sicherung des Rahmens auch mit kurzem Schloss,  

¶ ein ausreichender Abstand zwischen den Fahrrädern,  

¶ die Erreichbarkeit der Anlagen ohne abzusteigen  

¶ und Umwegefreiheit zum Zielort.  

¶ Für das halbtägige oder Langzeitparken ist darüber hinaus Witterungsschutz durch Über-

dachung wünschenswert (Abbildung 23).  

Die oben genannten Anforderungen werden beispielsweise durch Anlehnbügel erfüllt. Anlehnbügel 

sollten 80 bis 120 cm lang sein und eine mittlere Querstange haben. So können auch Kinder- und 

Damenfahrräder angeschlossen werden. Der Seitenabstand zwischen zwei Fahrradbügeln sollte 

mindestens 120 cm betragen, um bequemen beidseitigen Zugang zu bieten. Bei geringeren Maßen 

verhaken sich Körbe, breite Lenker, Taschen und ähnliches. Die Folge ist, dass nur eine Seite des 

Bügels genutzt wird. 

Bei größeren Fahrradabstellanlagen (z.B. auf Schulhöfen), sind zusätzlich kleine Gassen von 200 

cm zwischen den Reihen notwendig (Abbildung 24). Werden die Abstellanlagen entlang der Bord-

steinkante errichtet, sind Gruppierungen sinnvoll, um die StraÇe nicht ăabzusperrenò. Es existieren 

außerdem Anlehnbügel mit Vorderradhalterung, die einen sichereren Stand bieten und eine Ein-

stellordnung vorgeben, sodass sich ein ordentliches Gesamtbild ergibt. 

Die Bügel können auf verschiedene Weise montiert werden: Es gibt Modelle, die einbetoniert wer-

den können oder an massive Bauteile, wie im Boden oder an einer Hauswand angeschraubt wer-

den können. Beide bieten eine ausreichende Fixierung. 

 
Abbildung 23 Beispiel einer gelungenen Abstellanlage 

an einem Bahnhof: Anlehnbügel mit Witterungsschutz 

und mittlerer Querstange 

 
Abbildung 24 Beispiel einer gelungenen Abstellanlage 

an einer Schule: Gruppierungen von Anlehnbügel mit 

Mittelgängen 
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Darüber hinaus können beim Fahrradparken auch spezielle Angebote für Pedelecs oder E-Bikes 

geschaffen werden. Der Trend zu Elektrofahrrädern wird auch in Zukunft anhalten und gerade in 

der Region des Silbernen Erzgebirges aufgrund der bewegten Topografie für die alltägliche Nutzung 

an Bedeutung gewinnen. Nutzende von E-Bikes haben besondere Anforderungen an das Fahrrad-

parken. Einerseits spielen Diebstahlschutz und Witterungsschutz aufgrund des hohen Anschaf-

fungswertes, der überproportional wahrgenommenen Diebstahlwahrscheinlichkeit und der ab-

nehmbaren Akkus, eine noch wichtigere Rolle. An Orten mit längerer Abstellzeit können Schließfä-

cher und/oder abschließbare Fahrradboxen installiert werden (Abbildung 25) 

Andererseits ist der Aufbau einer Ladeinfrastruktur denkbar. Aktuelle Elektrofahrräder weisen im 

Realbetrieb Reichweiten zwischen 40 und 80 km auf. Da wenige Nutzende längere Strecken ab-

solvieren, ist das Zwischenladen nicht zwingend erforderlich. Lediglich für den touristischen Ver-

kehr bietet die Möglichkeit einen erheblichen Mehrwert und ein Alleinstellungsmerkmal. Die Lade-

punkte sollten an geeigneten Stellen von der Gastronomie oder Hotellerie übernommen werden. 

Diese sind dafür zu sensibilisieren. 

 

Abbildung 25 Beispiel einer Fahrradabstellanlage mit Ladestation und Schließfächern an einem Bahnhof 

Wir haben aus Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürgern bei den Workshops mitgenommen, 

dass für die Verbesserung der Radinfrastruktur Abstellanlagen zunächst eine untergeordnete Rolle 

spielen. Wichtiger sei es derzeit, die Wegeinfrastruktur zu verbessern. Wir nehmen diese Ansichten 

in das Konzept auf, indem wir Standortempfehlungen für Abstellanlagen geben, diese jedoch in der 

Maßnahmenübersicht niedriger priorisieren. 

Die Standortempfehlungen sind in Form einer Maßnahmentabelle im Anhang (Tabelle 15) zu fin-

den.Eine Übersichtskarte und der jeweilige Tabellenauszug finden sich auch in den Kurzberichten 

der Gemeinden. Bei der empfohlenen Anzahl an Abstellanlagen wurden die Hinweise zum Fahrrad-

parken der FGSV (2012) berücksichtigt. 
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4.3 Handlungsfeld Wegweisende Beschilderung 

Eine verständliche und funktionierende Radwegweisung wird durch die Radverkehrskonzeption für 

den Freistaat Sachsen (SMWA 2019) sowie den Richtlinien zur Radverkehrswegweisung im Frei-

staat Sachsen (SächsRWW) (SMWA 2015) vorgegeben. Das sächsische Wegweisungssystem ver-

folgt das Ziel eine einheitliche Wegweisung für touristischen als auch Alltagsverkehr zu gewährleis-

ten. Es informiert über Lage und Entfernungen zu Zielorten sowie den Verlauf wichtiger radtouristi-

scher Routen. Demnach werden an Entscheidungssituationen und geeigneten Stellen, wie bspw. 

Sehenswürdigkeiten, Bahnhöfe, etc. Wegweiser mit Ziel- und Entfernungsangaben platziert. Säch-

sische Radverkehrsnetze sollten stets dem Grundsatz der Kontinuität und Vernetzung obliegen. 

Das bedeutet, dass die beinhalteten Strecken zum einen lückenlos mit Wegweisern und Zielanga-

ben ausgestattet und zum anderen kreis- und landesübergreifend abgestimmt sind. Eine flächen-

deckend gleichförmige Beschilderung ist anzustreben, da dadurch Wiedererkennungseffekte ge-

stärkt und Überschilderung entgegengewirkt werden können.  

Die Kurzberichte der Gemeinden enthalten einen Beschilderungsplan mit Karte. Nach diesem Plan 

soll das erarbeitete Zielnetz beschildert werden. Es sind sowohl Standorte enthalten, die zurzeit 

noch über keine Beschilderung verfügen, als auch Standorte an denen nicht-konforme Beschilde-

rung ersetzt werden muss. Voraussetzung für die Umsetzung des Beschilderungsplans an neuen 

Routen ist jeweils ein baulicher Mindeststandard der zu nutzenden Streckenabschnitte. 

Im Folgenden werden die Gestaltungsgrundsätze für die sächsische Radverkehrsweisung kurz er-

läutert. Es dürfen lediglich drei Schildertypen verwendet werden ð Pfeil-, Tabellen- und Zwischen-

wegweiser ð die das gesamte Spektrum an ziel- und routenorientierter Wegweisung abdecken. Der 

Einsatz der drei Schildertypen ist nach FGSV im Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den 

Radverkehr (1998) vorgegeben.  

4.3.1  Vollwegweiser und Zwischenwegweiser 

Pfeil- und Tabellenwegweiser werden den Vollwegweisern zugeordnet, da alle für Radfahrende 

wichtigen Informationen abgebildet sind. Zu diesen zählen: Ziel-, Entfernungs- und Richtungsan-

gabe sowie ein Fahrradpiktogramm. Vollwegweiser sind grundsätzlich an Verzweigungen der Rad-

route, Querungen oder Einmündungen wichtiger Straßen sowie an Kreuzungen oder Abzweigungen 

zu platzieren. Ein Pfeilwegweiser, wie in Abbildung 26 dargestellt, wird dann verwendet, wenn die-

ser im Knotenpunkt von allen Seiten sichtbar ist. Oftmals ist dies auf land- und forstwirtschaftlichen 

Wegen, Wohnstraßen oder kleineren Straßenkreuzungen möglich. Ist diese Voraussetzung nicht 

gegeben, so muss vor dem Knoten an je allen relevanten Zuläufen ein Tabellenwegweiser, siehe 

Abbildung 27 aufgestellt werden. Die Regelmaße, sowie Vorgaben für Schrift und Gestaltung der 

beiden Vollwegweisertypen sind der Richtlinie zu entnehmen.  

Zwischenwegweiser, wie in Abbildung 28 dargestellt, werden nur dort eingesetzt, wo nicht zwischen 

verschiedenen Zielen unterschieden, sondern nur mit einem Versatz im Routenverlauf unterschie-

den wird. Prinzipiell ist darauf zu achten, dass die Dichte an Vollwegweisern groß genug ist. Die 

FGSV-Richtlinie empfiehlt ein Verhältnis von Vollwegweisern zu Zwischenwegweisern im Verhältnis 

1:2 bis 1:3.  

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/34066
https://www.radverkehr.sachsen.de/download/radverkehr/SaechsRWW_2015.pdf
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Abbildung 26 Pfeilwegweiser. Bildquelle: 

SächsRWW 

 
Abbildung 27 Tabellenwegweiser. Bild-

quelle: SächsRWW 
 

Abbildung 28 Zwi-

schenwegweiser. 

Bildquelle: 

SächsRWW.  

4.3.2 Piktogramme 

Die auf den Schildern befindlichen Piktogramme können entweder Ziel-, Strecken-, oder touristi-

sche Routenpiktogramme darstellen. Zielpiktogramme stehen vor der Ortsangabe und geben Hin-

weise auf POIs. Sie sollen zusätzliche Informationen geben, ohne den Zielort vom Wegweiser zu 

verdrängen. Zulässig sind dabei nur die standardisierten Piktogramme, wie sie in Tabelle 12 sowie 

im Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung (FGSV 1998) zu finden sind.  

Streckenpiktogramme stehen zwischen Ziel und Kilometerangabe und beschreiben die Beschaf-

fenheit der Strecke. Sie weisen ausschließlich auf die Besonderheit des Streckenabschnitts, ver-

glichen zu normalen Strecken, hin. In Sachsen werden so bspw. erst Steigungen über 6% ausge-

wiesen.  

Touristische Piktogramme können bei Bedarf unter dem Vollwegweiser eingeschoben werden. An-

ders als bei den zwei zuvor genannten Piktogrammarten kann hier über das Design frei entschie-

den werden. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die Piktogramme auch aus größerer Entfer-

nung gut sichtbar sind und in allen begleitenden Publikationen und Infotafeln verwendet werden. 

Andere Einschübe sind nicht zulässig sind.  

Ein Pfeilwegweiser mit den drei beschriebenen Piktogrammarten ist in Abbildung 33 dargestellt.  

 

Abbildung 29 Piktogrammarten 

Tabelle 12 Piktogramme 

Zielpiktogramm Streckenpiktogramm Routenpiktogramm 

Piktogramm Bedeutung Piktogramm Bedeutung Piktogramm Bedeutung 

 

Bahnhof 

 

Steigung 

 

Mulde-     

radweg 

 

Zentrum 

 

Starker         Kfz-

Verkehr 

 

Sächsisches 

Mittelgebirge 

 

Tourist-            In-

formation 

 

Nicht alltag-

staugliche      

Verbindung 
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Freibad     

 

Jugendherberge     

 

4.3.3  Wegweisung in Wäldern 

Für Wegweiser in Wäldern gelten nach dem Leitfaden für Informations-, Leit- und Orientierungssys-

teme der Erholung und Besucherlenkung des Sachsenforsts (ILO) andere Gestaltungsrichtlinien. 

Beispiele sind in Abbildung 30 zu finden. Die genauen Gestaltungsvorgeben finden sich im Leitfa-

den. Auch im Wald können Zwischenwegweiser angebracht werden, wenn nicht zwischen Zielen 

unterschieden werden muss, sondern lediglich einem Versatz gefolgt werden muss. Im Wald ist das 

Verhältnis zwischen Vollwegweiser und Zwischenwegweiser zudem deutlich geringer.  

 
Abbildung 30 Voll- und Zwischenwegweiser im Wald. Bildquelle: SachsenForst ILO 

 

4.3.4 Weitere Orientierungshilfen 

Neben der direkten Wegweisung bestehend aus den Voll- und Zwischenwegweisern sind insbeson-

dere im touristischen Radverkehr ergänzende Orientierungshilfen ratsam. Zu den Orientierungshil-

fen zählen:  

¶ Ortseingangsschilder 

¶ Radtouristische Hinweisbeschilderung 

¶ Informationstafeln 

Ortseingangsschilder entsprechen im wesentlichen Gestaltung und Farbe der Radverkehrswegwei-

sung. Diese Schilder sind dort zu platzieren, wo der Radweg abseits des Straßennetzes verläuft, 

sodass für Touristen nicht erkennbar ist, in welcher Ortschaft sie sich momentan befinden (Abbil-

dung 31).  

Bei thematischen Touren ist es sinnvoll, Sehenswürdigkeiten im Nahbereich auszuweisen. Damit 

muss die Route nicht an allen interessanten Punkten entlanggeführt werden. Die radtouristische 

Hinweisbeschilderung kommt nur außerhalb von Ortschaften zum Einsatz, wobei darauf zu achten 

ist, dass es nicht zu Überschneidungen mit touristischen Hinweisschildern für den Kfz-Verkehr 

kommt. Auf den Schildern können keine gastronomischen Einrichtungen namentlich erwähnt wer-

den, es ist aber möglich mittels Piktogrammen auf Einkehrmöglichkeiten hinzuweisen (Abbildung 

32).  

Informationstafeln dienen als Übersicht und Orientierungshilfe. Neben der wegweisenden Beschil-

derung stellen sie neben Karten, Broschüren, und Internetauftritten einen wesentlichen Bestand-

teil zur Vermarktung der Region dar. Innerhalb des Radkonzeptes sollten Informationstafeln ein 

einheitliches Design erhalten, welches keinerlei Richtlinien obliegt (Abbildung 33). 

https://www.frauenstein-erzgebirge.de/fileadmin/user_upload/Anlagen_LOS_1_ILO-Leitfaden.pdf
https://www.frauenstein-erzgebirge.de/fileadmin/user_upload/Anlagen_LOS_1_ILO-Leitfaden.pdf
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Abbildung 31 Ortseingangsschild. Bildquelle: 

SächsRWW 

 
Abbildung 32 Radtouristi-

sche Hinweisbeschilderung. 

Bildquelle: SächsRWW 

 
Abbildung 33 Beispiel einer In-

formationstafel . Bildquelle: 

SächsRWW 

 

4.3.5  Kombination von Beschilderungen 

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, verschiedene Zielgruppen, wie Zufußgehende, Reiter/ innen 

und Fahrradfahrende voneinander zu trennen. Allerdings kann es vorkommen, dass sich Wander-, 

Reit- und Radwege kreuzen oder abschnittsweise auf gleicher Strecke verlaufen.  

Da sich die Ziele der Gruppen nicht zwangsläufig gleichen, ist auf eine nutzgerechte Wegweisung 

ist achten. Die Schilder sollen daher gebündelt, nach Nutzungsart sortiert und der Größe nach an-

geordnet werden.  
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Anhang 

Tabelle 13 Merkmale der Entwurfsklassen34 

Entwurfs-

klasse 
Querschnitt 

Planungsge-

schwindigkeit 
Richtungstrennung Überholen 

EKL 1 15,5 m 110 km/h  Verkehrstechnisch ge-

trennt 

Auf zweistreifigem Ab-

schnitt 

EKL 2 11,5 m 100 km/h  Doppelte Leitlinie  Auf zweistreifigem Ab-

schnitt 

EKL 3 11,0 m 90 km/h  Einfache Leitlinie Überholfahrstreifen in 

Außnahmefällen 

EKL 4 9,0 m 70 km/h  Leitlinien an Fahrbahn-

seiten 

Ohne extra Fahrstreifen  

                                                      

34 Vgl. FGSV 2012b, S. 19ff. 
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Förder- und Finanzierungsprogramme 

Tabelle 14 Auszug aktueller Förder- und Finanzierungsprogramme 

Name Gegenstand der Förderung Art und Umfang Voraussetzung Antragstellung 

Richtlinie zur Förderung von 

Klimaschutzprojekten im 

kommunalen Umfeld ăKom-

munalrichtlinieò 

 

2.11.2 Verbesserung des 

Radverkehrs 

A) Wegweisung des Alltagradver-

kehrs 

B) Errichtung Radverkehrsanlagen 

C) Bau neuer Wege 

D) Umgestaltung von Wegen  

E) Umgestaltung von Knotenpunk-

ten 

G) Errichtung öffentlicher Radab-

stellanlagen 

¶ Nicht rückzahlbare, an-

teilige Zuwendung 

¶ Förderquote beträgt 40 

% 

¶ Mindestzuwendung 

5 000 û 

¶ Finanzschwache Kom-

munen erhalten erhöhte 

Förderquote von 60 %  

 

 

¶ Flächen und Grundstücke müssen sich im rechtlichen und wirt-

schaftlichen Eigentum des Antragstellers befinden.  

Ist dies nicht der Fall, muss er über die betroffenen Flächen verfü-

gen können. (z.B. mittels Gestattungsverträgen) 

¶ Alle Flächen müssen öffentlich zugänglich sein 

¶ Vor Bewilligung darf nicht mit Vorhaben begonnen werden 

¶ Vergabeverfahren erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheids 

¶ Keine anderen Förderprogramme des Bundes 

¶ Mindestens 15 % Eigenmittel müssen erbracht werden 

¶ Finanzschwache Kommunen müssen mindestens 10 % aufweisen 

Bewilligungszeitraum 

maximal 24 Monate 

Ganzjährig ab 

01.01.2020  

Förderrichtlinie des Sächsi-

schen Staatsministeriums für 

Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr zur Förderung der wirt-

schaftsnahen Infrastruktur im 

Rahmen der Gemeinschafts-

aufgabe ăVerbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruk-

turò 

 

3. Errichtung und Erweiterung 

öffentlicher Einrichtungen 

des Tourismus sowie die Ge-

ländeerschließung für den 

Tourismus 

 

 

a) Nicht einnahmeschaffenden 

Maßnahmen 

aa) Radwege zur touristischen Nut-

zung in Kur- und Erholungsorten 

cc) unentgeltliche Park-, Rastplätze 

unentgeltliche öffentliche Toiletten 

 

dabei insb.:  

o Erschließungskosten 

o Baukosten 

o Baufeldfreimachung 

o Baunebenkosten (max. 15 

%) 

¶ Nicht rückzahlbarer Zu-

schuss im Rahmen einer 

Projektförderung 

¶ Förderquote beträgt bis 

zu 85% der zuwendungs-

fähigen Kosten  

¶ NUR Radwege in Kur- und Erholungsorten Ą damit nur Sayda (und 

Frauenstein), da als einzige Städte anerkannter Erholungsort  

¶ Grund und Boden muss Zuwendungsempfänger gehören 

¶ Projekt muss in touristisches Konzept (DMO) einfügen 

o Kommune muss Mitglied in DMO-Konzept sein 

o In qualifizierter Begründung muss enthalten sein: 

Einfügen des Radwegekonzeptes in ein touristisches Konzept, 

Beschreibung der Ziele, Potenzialbewertung zur Steigerung der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Tourismusbetriebe, Ana-

lyse nachhaltiger Wirtschaftlichkeit 

o Bei Nichterfüllung wird Förderquote um 5 bis 10 % reduziert 

¶ Eigenanteil muss mindestens 10 % betragen 

¶ Gesamtfinanzierung und Folgekosten müssen gesichert sein 

¶ Fºrderfªhige Kosten m¿ssen mindestens 25 000 û betragen 

Ganzjährig 

Bewilligungsstelle 

legt fest, welche 

fachlichen Stellen zu 

beteiligen sind 

Radwege an Bundesstraßen 

in der Baulast des Bundes 

Bau neuer Radwege sowohl bei Neu- 

oder Ausbau von Bundesstraßen als 

auch bei nicht zum Ausbau vorgese-

henen Bundesstraßen 

Kosten für Winterdienst wird ebenso 

übernommen 

¶ 100-prozentige, nicht 

rückzahlbare Über-

nahme der Kosten  

¶ Kommunen wenden sich mit Vorschlägen an LASuV oder SMWA, die 

diese prüfen.  

¶ Nach Prüfung erhält Vorschlag eine Priorisierung und wird in den 

Maßnahmenkatalog aufgenommen 

Ganzjährig 

Radwege an Staatsstraßen Bau neuer Radwege bei Neu- oder 

Ausbau von Staatsstraßen  
¶ 100-prozentige, nicht 

rückzahlbare Über-

nahme der Kosten 

¶ Kommunen wenden sich mit Vorschlägen an LaSuV, die diese prü-

fen.  

¶ Nach Prüfung erhält Vorschlag eine Priorisierung und wird in den 

Maßnahmenkatalog aufgenommen 

Ganzjährig 
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Richtlinie zur Förderung von 

nicht investiven Maßnahmen 

zur Umsetzung des Nationa-

len Radverkehrsplans 

Alle Maßnahmen, die zur Verbesse-

rung der Verkehrsverhältnisse für den 

Radverkehr in Deutschland führen 

¶ Nicht rückzahlbarer Zu-

schuss, der bis zu drei 

Jahre gewährt werden 

kann 

¶ Förderquote bis zu  

80 % 

¶ Komplette Übernahme 

der Förderhöhe, wenn 

kein wirtschaftliches In-

teresse verfolgt wird 

¶ Maximal 100 000 û je 

Förderjahr  

¶ Vorhaben kann ohne Fördermittel nicht im erforderlichen Umfang 

durchgeführt werden 

¶ Gesamtfinanzierung muss gesichert sein 

¶ Das zu fördernde Vorhaben darf vor Bewilligung nicht beginnen 

¶ Lieferungs- und Leistungsverträge sowie Ausschreibungen dürfen 

noch nicht unterzeichnet bzw. veröffentlicht worden sein 

Zweistufiges An-

tragsverfahren 

 

Förderrichtlinie läuft 

zum 31.12.2020 

aus 

 

Erste Antragskizze 

bis 01.08.2020 

Richtlinie des Sächsischen 

Staatsministeriums für Wirt-

schaft, Arbeit und Verkehr zur 

Förderung der Verkehrsinfra-

struktur aus Mitteln des Euro-

päischen Fonds für regionale 

Entwicklung 

2.2 Verbesserter ÖPNV Zugang durch 

Bau von Übergangsstellen und Um-

steigeparkplätzen wie bspw. 

Bike+Ride 

¶ nicht rückzahlbare Zu-

schüsse 

¶ maximal 75 % Förder-

quote 

¶ Planungsleistung maxi-

mal 15 % 

¶ Grunderwerb maximal 

10 % 

¶ Nutzung muss barrierefrei und öffentlich zugänglich sein 

¶ Gesamtfinanzierung muss gesichert sein 

¶ CO² Reduktion muss durch Maßnahme aufgezeigt werden 

Ganzjährig 

bei LASuV 

Richtlinie zur Förderung inno-

vativer Projekte zur Verbesse-

rung des Radverkehrs in 

Deutschland 

Jegliche Art innovativer Projekte zur 

Stärkung des Radverkehrs, die vor al-

lem Verhältnisse für den Radverkehr 

verbessern sowie nachhaltige Mobili-

tät sichern 

¶ Nicht rückzahlbarer Zu-

schuss 

¶ Maximal 80% der Förder-

fähigen Kosten 

¶ Bei Kommunen mit fi-

nanzschwacher Haus-

haltssituation ist eine 

Förderung von 100 % 

möglich 

¶ Gesamtfinanzierung muss gesichert sein 

¶ Mittelnachweis ist notwendig 

¶ Vorhaben ist noch nicht begonnen worden 

¶ Abschluss von Leistungs- und Lieferverträgen darf noch nicht statt-

gefunden haben  

Mittels jährlichen 

Projektaufrufen wer-

den Stichtage veröf-

fentlicht 

 

Förderrichtlinie tritt 

am 31.12.2020 au-

ßer Kraft 
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Standortempfehlungen für Abstellanlagen und Raststätten 

Tabelle 15 Standortempfehlungen für Abstellanlagen und Raststätten 

Legende: Kat = Kategorie; R=Raststätten, A=Abstellanlagen, L=Ladestationen 

ID Titel Kat Prio IST Maßnahmen Kosten X Y 

BOB1 Tannenhübel R 3 Sitzmöglichkeiten vorhanden Mülleimer installieren 1 13,4143  50,9148  

BOB2 Bahnhofstraße A 3 Bahnhof Muldenhütten 3 Anlehnbügel mit Witterungsschutz in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen 1 13,3887  50,9050  

BOB3 Am Bahnhof A 3 Bahnhof Niederbobritzsch: aktuell Ankettung an Gelän-

der der Unterführung 

10 Anlehnbügel mit Witterungsschutz in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen; 

perspektivisch Schließfächer und Fahrradboxen aufgrund der Pendlerverflech-

tungen nach Dresden. 

1 13,4408  50,9011  

BOB4 Salzstraße A 3 Öffentliche Einrichtung: Grundschule Naundorf (92SuS) 30 Abstellplätze --> 15 Anlehnbügel, die auch für Kinderfahrräder geeignet 

sind; idealerweise ein Drittel mit Witterungsschutz 

1 13,4278  50,9364  

BOB5 Obere Engen A 3 Freizeiteinrichtung: Freibad Naundorf 25 Anlehnbügel 2 13,4388  50,9318  

BOB6 Hüttensteig A 3 Öffentliche Einrichtung: Grundschule Hilbersdorf 

(80SuS) 

26 Abstellplätze --> 13 Anlehnbügel, die auch für Kinderfahrräder geeignet 

sind; idealerweise ein Drittel mit Witterungsschutz 

1 13,3916  50,9094  

BOB7 Süßenbacher Straße A 3 Sportstätte: Sportplatz OT Oberbobritzsch 5 Anlehnbügel 1 13,4550  50,8717  

BOB8 Pretzschendorfer Straße A 3 Öffentliche Einrichtung: Grundschule Oberbobritzsch 

(72SuS) 

24 Abstellplätze --> 12 Anlehnbügel, die auch für Kinderfahrräder geeignet 

sind; idealerweise ein Drittel mit Witterungsschutz 

1 13,4718  50,8558  

BOB9 Am Bahnhof A 3 Öffentliche Einrichtung: Oberschule Niederbobritzsch 

(202SuS) 

66 Abstellplätze --> 33 Anlehnbügel; idealerweise ein Drittel mit Witterungs-

schutz 

2 13,4360  50,9001 

BOB10 Am Bahnhof A 3 Sportstätte: Sportplatz OT Niederbobritzsch 5 Anlehnbügel 1 13,4373  50,9000  

BOB11 Sohraer Straße A 3 Öffentliche Einrichtung: Rathaus und Gemeindeverwal-

tung 

3 Anlehnbügel 1 13,4352  50,8986  

BRA1 Am Huthaus A 3 Sehenswürdigkeit: Huthaus, Bethaus, Bergschmiede 3 Anlehnbügel 1 13,3374  50,8702  

BRA2 Zur Hoffnung A 3 Freizeiteinrichtung: Pochwerkbad (Badesee) ggf. mobile Fahrradständer 1 13,3040  50,8400  

BRA3 Brandsteig A 3 Freizeiteinrichtung: Naturbad Erzengler Teich ggf. mobile Fahrradständer 1 13,3425  50,8528  

BRA4 Haasenweg A 3 Öffentliche Einrichtung: Bernhard-von-Cotta-Gymnasium 

(743SuS): keine Überdachung, Vorderradhalter 

Umrüstung der bestehenden Anlagen auf Anlehnbügel, idealerweise ein Drittel 

mit Witterungsschutz; Anzahl: 240 Abstellplätze --> 120 Anlehnbügel 

3 13,3307  50,8678  

BRA5 Bahnhofstraße A 3 Bahnhof Brand-Erbisdorf 7 Anlehnbügel mit Witterungsschutz in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen 1 13,3256  50,8690  

BRA6 Brander Straße A 3 Sportstätte: Sportplatz OT Langenau 5 Anlehnbügel 1 13,2988  50,8403  

BRA7 August-Bebel-Straße A 3 Öffentliche Einrichtung: Oberschule Brand-Erbisdorf 

(491SuS) 

160 Abstellplätze --> 80 Anlehnbügel; idealerweise ein Drittel mit Witterungs-

schutz 

2 13,3184  50,8657  

BRA8 Dammstraße/Haasenweg A 3 Sportstätte: 2 Sportplätze und Bergstadthalle 10 Anlehnbügel, ggf. aufgeteilt auf EIngang Bergstadthalle und Eingang Sport-

plätze 

1 13,3245  50,8646  

BRA9 Haasenweg A 3 Öffentliche Einrichtung: Grundschule Brand-Erbisdorf 

(355SuS) 

115 Abstellplätze --> 58 Anlehnbügel, die auch für Kinderfahrräder geeignet 

sind; idealerweise ein Drittel mit Witterungsschutz 

2 13,3289  50,8678  

BRA10 Am Wiesengrund A 3 Öffentliche Einrichtung: Förderzentrum  "Clemens 

Winkler " Brand-Erbisdorf 

kein Handlungsbedarf 0 13,2972  50,8733  

BRA11 Jahnstraße A 3 Sportstätte: Sport- und Freizeitzentrum, Tennisanlage 10 Anlehnbügel 1 13,3186  50,8703  

BRA12 Jahnstraße A 3 Sehenswürdigkeit: Huthaus Einigkeit 2 Anlehnbügel 1 13,3196  50,8716  

BRA13 Untere Dorfstraße A 3 Sehenswürdigkeit: Bartholomäus Schacht 2 Anlehnbügel 1 13,3196  50,8604  

BRA14 Am Sportlerheim A 3 Sportstätte: Sportplatz OT Linda 5 Anlehnbügel 1 13,2782  50,8715  

BRA15 Hauptstraße A 3 Öffentliche Einrichtung: Rathaus und Stadtverwaltung 5 Anlehnbügel 1 13,3218  50,8696  

BRA16 Markt A 3 Öffentliche Plätze 3 Anlehnbügel 1 13,3226  50,8699  

DOR1 Kammstraße/Geleitstraße A 3 Sitzmöglichkeiten vorhanden, mehere sich kreuzende 

Radwege 

1 Anlehnbügel 1 13,4616  50,7658  
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ID Titel Kat Prio IST Maßnahmen Kosten X Y 

DOR2 Am Berg/Buchleite A 3 Sitzmöglichkeiten vorhanden 1 Anlehnbügel 1 13,4382 50,7742  

DOR3 Mordsteinweg R 3 Sitzmöglichkeiten vorhanden kein Handlungsbedarf 0 13,4411  50,7835  

DOR4 Mordsteinweg A 3 Sehenswürdigkeit: Blockhausen/Walderlebniszentrum 

am Mordstein 

10 Anlehnbügel 1 13,4388  50,7806  

DOR5 Geleitstraße/Mordsteinweg A 3 Sitzmöglichkeiten überdacht vorhanden 2 Anlehnbügel 1 13,4454  50,7830  

DOR6 Neudörfel R 3 Sitzmöglichkeiten vorhanden Sitzmöglichkeiten mit Tischen und ggf. Überdachung installieren 1 13,4602  50,7474  

DOR7 Am Kirchberg A 3 Sportstätte: Sportplatz 5 Anlehnbügel 1 13,4341  50,7692  

DOR8 Saydaer Weg A 3 Sportstätte: Sportplatz OT Voigtsdorf 5 Anlehnbügel 1 13,3998  50,7472  

DOR9 Hauptstraße A 3 Öffentliche Einrichtung: Verwaltung Dorfchemnitz 2 Anlehnbügel 1 13,4492  50,7636  

GRO1 Schulsiedlung A 3 Sportstätte: 2 Sportplätze in Großhartmannsdorf 5 Anlehnbügel 1 13,3186  50,7993  

GRO2 Hofbuschweg A 3 Sehenswürdigkeit: Mayoratsgut Museum 2 Anlehnbügel 1 13,3205  50,7975  

GRO3 Schulstraße A 3 Öffentliche Einrichtung: Grundschule und Hort Mit-

telsaida (80SuS) 

26 Abstellplätze --> 13 Anlehnbügel, die auch für Kinderfahrräder geeignet 

sind; idealerweise ein Drittel mit Witterungsschutz 

1 13,3037  50,7625  

GRO4 Hauptstraße A 3 Öffentliche Einrichtung: Rathaus und Gemeindeverwal-

tung Großhartmannsdorf 

3 Anlehnbügel 1 13,3192  50,7959 

GRO5 Landhain R 3 Schöner Blick auf den Badeteich an der Hälfte des An-

stieges 

Bank, ggf. mit Tisch aufstellen 1 13,3145  50,8117  

GRO6 Bahndamm R 3 Blick auf den Großteich nahe Streuobstwiesen und 

Waldstück 

Sitzgruppe mit Tisch und Bänken aufstellen 1 13,3317  50,8142  

GRO7 Neuwaltersdorfer Straße R 3  Bank aufstellen 1 13,3082  50,7799  

LIC1 Bahnhofstraße A 3 Bahnhof Lichtenberg 7 Anlehnbügel mit Witterungsschutz in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen 1 13,4036  50,8402  

LIC2 Trassenweg A 3 Sportstätte: Sportplatz Lichtenberg 5 Anlehnbügel 1 13,4245  50,8296  

LIC3 Trassenweg A 3 Sportstätte: Sportplatz an Schule 10 Anlehnbügel 1 13,4281  50,8314  

LIC4 Hauptstraße A 3 Sportstätte: Sportplatz OT Weigmannsdorf 5 Anlehnbügel 1 13,3803  50,8397  

LIC5 Trassenweg  3 Öffentliche Einrichtung: Grundschule Lichtenberg 

(92SuS) 

30 Abstellplätze --> 15 Anlehnbügel, die auch für Kinderfahrräder geeignet 

sind; idealerweise ein Drittel mit Witterungsschutz 

1 13,4276  50,8317  

LIC6 Bahnhofstraße A 3 Öffentliche Einrichtung: Rathaus und Gemeindeverwal-

tung Lichtenberg 

3 Anlehnbügel 1 13,4057  50,8436  

LIC7 Bahnhofstraße A 3 Musikschule Lichtenberg 1 Abstellplatz je 3,3 Musikschüler_innen 1 13,4049  50,8423  

MUL1 Eppenflußweg A 3 Freizeiteinrichtung: Muldabad 25 Anlehnbügel 2 13,4264  50,7999 

MUL2 Bahnhofstraße A 3 Bahnhof Mulda 7 Anlehnbügel mit Witterungsschutz in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen 1 13,4136  50,8088  

MUL3 Straße zum Neubaugebiet A 3 Öffentliche Einrichtung: Grundschule Mulda (131SuS) 43 Abstellplätze --> 22 Anlehnbügel, die auch für Kinderfahrräder geeignet 

sind; idealerweise ein Drittel mit Witterungsschutz 

2 13,4083  50,8057  

MUL4 Bahnhofstraße A 3 Sportstätte: Sportplatz Mulda 5 Anlehnbügel 1 13,4103  50,8093  

MUL5 Hauptstraße A 3 Öffentliche Einrichtung: Rathaus und Verwaltung Mulda 5 Anlehnbügel 1 13,4150  50,8070  

MUL6 Jahnstraße A 3 Sportstätten: Sportplatz und Muldentalhalle/Haus des 

Gastes 

10 Anlehnbügel 1 13,4069  50,8093  

NEU1 Feldweg ohne Name R 3 Sitzmöglichkeit mit Abstellanlagen für 8 Räder kein Handlungsbedarf 0 13,4484  50,6655  

NEU2 Jahnweg A 3 Freizeiteinrichtungen: Freibad/Sportplatz: wenige Vor-

derradhalter, die nicht den aktuellen Standards entspre-

chen 

25 Anlehnbügel 2 13,4756  50,6835  

NEU3 Am Schwartenberg A 3 Sehenswürdigkeit (Schwartenberg): 2 Anlehnbügel und 

Ladestationen für E-Bbikes 

weitere Anlehnbügel ohne Ladestationen wünschenswert 1 13,4658  50,6592  

NEU4 Hauptstraße A 3 Öffentliche Einrichtung: Wilhelm-Walther-Grundschule 

Neuhausen/Cämmerswalde (77SuS) 

25 Abstellplätze --> 13 Anlehnbügel, die auch für Kinderfahrräder geeignet 

sind; idealerweise ein Drittel mit Witterungsschutz 

1 13,5009  50,7097  

NEU5 Bahnhofstraße A 3 Sehenswürdigkeit: Museumskomplex Nussknackermu-

seum und "Alte Stuhlfabrik" 

Umwidmung eines Parkplatzes zu Fahrradabstellanlagen --> 3 Anlehnbügel 1 13,4668  50,6766  






